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GruBwort des Kreisbeigeordneten des Hochtaunuskreises

Liebe Mitblirgerinnen und liebe Mitburger

Wir wiinschen uns alle gesund und leistungsstark zu sein.

Doch leider will es das Schicksal manchmal anders mit uns. Doch wenn schon
unsere Krafte schwinden und wir Hilfe bendtigen bei alltaglichen Verrichtungen und
evtl. gepflegt werden missen, dann wollen wir wenigstens in der uns ans Herz
gewachsenen, gewohnten Umgebung mit den geliebten Menschen und den
vertrauten Gesichtern verbleiben konnen.

Dieser so verstandliche Wunsch war Anlass flir den Kreisausschuss des
Hochtaunuskreises eine Broschiire zu erstellen, die es all denen, die ambulante
oder stationare pflegerische Hilfe bendtigen, vereinfacht, die Hilfe zu finden, die zu
ihnen am besten passt.

Wir haben mit dieser Broschire das Ziel verfolgt schnell und Ubersichtlich fur die
einzelnen Stadte und Gemeinden des Hochtaunuskreises die dort vorgehaltenen
Pflegemdglichkeiten darzustellen. Besonderes Augenmerk haben wir darauf
verwendet, das vorgehaltene Leistungsspektrum zu beschreiben, damit Sie schnell
und ubersichtlich auf die bendtigte Hilfe zugreifen kdnnen.

Zusatzlich haben wir die wichtigsten Grundbegriffe erlautert und bieten zu den
einzelnen Themen eine kleine Auswahl an Literaturhinweisen an, mit denen Sie bei
Bedarf Ihr Wissen vertiefen kénnen.

Die Zielsetzung dieser Broschire lag aber besonders auf der Erstellung einer
schnellen Entscheidungshilfe unter Bereitstellung von Checklisten. Diese sollen den
Benutzer in die Lage versetzen einerseits fir sich zu klaren, ob ein ambulanter oder
ein stationar zu deckender Hilfebedarf vorliegt und zum anderen, wenn die
entsprechende Entscheidung getroffen wurde, welche Schritte dann zu
unternehmen sind.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, wurde die Broschire in zwei Abschnitte aufgeteilt.
Im ersten Abschnitt finden Sie allgemeine Informationen sowie die Ubersichten tber
die im Kreisgebiet befindlichen Pflegeeinrichtungen.

Im zweiten Abschnitt sind die Entscheidungshilfen fir die Fragestellung ambulante
oder stationare Hilfe und Auswahl der Hilfearten enthalten.

Wir hoffen, dass wir lhnen mit dieser Broschire in einer flr Sie schwierigen Zeit
eine kleine Erleichterung verschaffen konnen und wtnschen lhnen fir die Zukunft
alles Gute.

|

Uwe Kraft
Kreisbeigeordneter
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Teil |

1. Wenn der Ernstfall eintritt....

Frau S. sitzt beim gemitlichen Kaffeetrinken mit ihren Bekannten. Pl6tzlich ein
stechender Schmerz in der linken Schlafe, der rechte Arm und das rechte Bein
gehorchen nicht mehr. Sie méchte ihren Bekannten noch etwas sagen, bekommt
aber keinen Ton heraus und wird bewusstlos.

Sofort wird ein Notarztwagen geholt und Frau S. in das nachstgelegene
Krankenhaus gebracht und versorgt.

Als sie wieder zu Bewusstsein kommt, erklart man ihr, dass sie eine
Halbseitenlahmung nach Schlaganfall mit Sprachstérungen erlitten hat.

Nach der Akutversorgung wird Frau S. zur Frihrehabilitation in eine
Rehabilitationsklinik eingewiesen. Vorlaufig ist sie halbseitig gelahmt und ist auf den
Rollstuhl angewiesen.

Im Rahmen der Therapieeinheiten lernt sie sich wieder zu bewegen. Der
anfangliche Sprachverlust bessert sich, jedoch fallt es ihr noch schwer, die richtigen
Worte zu finden.

Ihre Gedanken fangen jetzt an, immer wieder um einen Punkt zu kreisen. Wie soll
es mit mir weiter gehen? Was wird aus mir werden? Kann ich wieder so leben wie
friher?

Noch absolviert Frau S. ihre taglichen Ubungen: Physiotherapie, Ergotherapie und
Logopadie. Aber immer mehr wachst die Angst vor der Ruckkehr nach Hause. Sie
wohnt allein und bezweifelt, dass ihre Angehdrigen Zeit fir sie haben werden. Bleibt
ihr nur der Einzug ins Pflegeheim und kann sie diese Kosten aufbringen?

Die Sozialarbeiterin in der Reha-Klinik nimmt sich der Sorgen von Frau S. an. Sie
stellt zusammen mit Frau S. einen Sorgenkatalog auf, in dem die befirchteten
Problempunkte benannt sind.

Frau S. bezweifelt, dass ihre Wohnung flr einen Rollstuhl geeignet ist. Sie firchtet,
dass sie sich im Alltag nicht versorgen kann.

Die Sozialarbeiterin informiert die Pflegekasse und bereitet die entsprechenden
Antrage vor. Sie ruft die Tochter von Frau S. an und bittet um ein gemeinsames
Gesprach. Da die Tochter alle berufstétig sind und kleine Kinder haben, sehen sie
sich aul3erstande die tagliche Pflege - ohne weitere Hilfe - sicherzustellen.

In einem ausfuhrlichen Gesprach wird erklart wie die Mischfinanzierung der
Pflegeversicherung funktioniert. Es zeigt sich, dass bei richtiger Zeiteinteilung ein
Teil der Pflege- mit Bezahlung durch die Pflegekasse - von den Verwandten
tbernommen werden kann.
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Die Besichtigung der Wohnung von der Tochter hat ergeben, dass die
Badezimmertlr verbreitert werden muss. Diese Umbauten werden von der Tochter
arrangiert und sind fertiggestellt, wahrend Frau S. noch in der Klinik ist.

Als Frau S. nach Hause kommt, ist die Wohnung rollstuhlgerecht bewohnbar. Der
ambulante Pflegedienst arbeitet zusammen mit den Verwandten. Ein
Mittagessensdienst konnte — nach Ricksprache mit dem Pflegedienst — engagiert
werden.

Frau S. hat sich einen Notfallpieper besorgt, damit im Notfall Hilfe kommen kann.
So fuhlt sie sich, auch wenn sie alleine ist, nicht hilflos.

Neben den Besuchen der Verwandten konnten neue soziale Kontakte geknlpft
werden. Die Tdchter von Frau S. haben sich Informationen von gemeinnitzigen
Vereinen besorgt. Es zeigt sich, dass eine Vielzahl von Veranstaltungen fur die
Senioren angeboten wird. Es wurde ein Mobilitdtsdienst gefunden, der sie
zusammen mit dem Rollstuhl einmal in der Woche zu einer Seniorenfreizeitstatte
fahrt und auch von dort wieder nach Hause bringt.

Auch wenn der Rollstuhl wohl bleiben wird und die Kraft in der Hand auch nicht
mehr ganz zuriickkehren wird, ist Frau S. glucklich, dass sie mit der ihr gebotenen
Hilfe ihr Leben weiter selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wéanden leben kann und
auch die sozialen Kontakte nicht zu kurz kommen.

So oder ahnlich kdnnen heutzutage viele Menschen — auch im Pflegefall — ihr
Leben selbstbestimmt weiterleben.

Weil es jedoch viel zu regeln gilt, fihlen sich Betroffene und Angehérige in diesem
Moment alleingelassen und stehen vor einem Berg voller Probleme.

Hier soll die Broschire IThnen Anregungen und die entsprechenden Hilfestellungen
geben.



Teil Il A

Allgemeine Informationen

1. Ambulante Pflege

1.1 Was beinhaltet die ambulante Pflege
Ambulante Pflegeangebote durch Pflegedienste und Sozialstationen

Im Bereich der ambulanten Pflege gibt es im Hochtaunuskreis flachendeckend
Sozial- und Pflegedienste. Diese decken sowohl den Bedarf an pflegerischer,
hauswirtschaftlicher und sozialer Betreuung pflegebedurftiger Menschen in deren
Zuhause ab. Ublicherweise werden folgende Hilfeleistungen angeboten:

e Grundpflege z. B. Hilfe beim Anziehen und Waschen, Betten und Lagern, bei
Pflege und Reinigung von Zahnprothesen, Ful3- und Nagelpflege,
Zubereitung von Mahlzeiten oder Hilfe beim Essen;

e Aktivierende Pflege, diese umfasst die Beschaftigungs- und
Bewegungstherapie bzw. Funktionsgymnastik;

¢ Hilfe bei der Lebensfiihrung und Weiterfiihrung des Haushaltes z.B. Einkaufe
und Besorgungen, Hilfestellungen bei den alltaglichen Verrichtungen im
Haushalt, Begleitdienste zu Arzten, Institutionen etc. sowie Reinigen der
Wohnung.

Kontakt und Vermittlungsdienste;

e weitere zusatzliche Dienste;

Behandlungspflege, dazu gehoren pflegerische MaRnahmen, die examinierte
Altenpflege- und Krankenpflegekréafte in Zusammenarbeit mit dem
behandelnden Arzt durchfiihren. Bei der Behandlungspflege ist immer eine
arztliche Anordnung Voraussetzung.

Beratung und Betreuung, Angebote von Pflegekursen fiir Angehdrige.

Die Leistungen der Sozial- und Pflegedienste erfolgen grundsatzlich gegen Entgelt.

Durch die ambulante Pflege kann in vielen Féllen eine stationare Unterbringung in
einem Alten- und Pflegeheim hinaus gezogert beziehungsweise sogar ganz
vermieden werden.

Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wurde die Mdglichkeit geschaffen flr den
Verbraucher relevante Prifergebnisse durch den medizinischen Dienst der
Offentlichkeit zuganglich zu machen. Es werden Noten fiir Pflegequalitat bei den
Pflegediensten vergeben. Die Ergebnisse der Qualitdtsprifungen werden
vertffentlicht und kdnnen unter www.pflegenoten.de abgefragt werden. Seit dem
01.12.2009 liegen die ersten Prufberichte vor.

Die Anschriften der im Hochtaunuskreis tatigen Pflegedienste finden sie in dieser
Broschire (siehe Teil 1ll Punkt. 4 und 5, eine Gewahr fir die Vollstandigkeit der
Liste der Anbieter und der Angaben wird nicht Gbernommen)


http://www.pflegenoten.de/
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sowie auch im Seniorenwegweiser fur den Hochtaunuskreis. Dieser ist erhéltlich
beim Hochtaunuskreis, Burgerinfoservice, Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 5, 61352 Bad
Homburg Telefon: 06172/9990.

1.2 Welche Leistungen kénnen neben der ambulanten Pflege
noch in Anspruch genommen werden?

1.2.1 Verhinderungspflege

H&ausliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson

Die Pflegekasse Ubernimmt bei Verhinderung der nicht professionellen
Pflegeperson aufgrund Urlaubs, Krankheit oder anderen Grinden einmal jéhrlich
bis zu vier Wochen die Kosten der notwendigen Ersatzpflege. Diese Leistung kann
zu Hause, in einer anderen Wohnung oder in einem Altenwohnheim erfolgen.
Voraussetzung eines Anspruchs, ist eine Vorpflegezeit von mindestens 6 Monaten.
Bei Verhinderungspflege durch einen ambulanten Pflegedienst (professionelle bzw.
erwerbsmafig pflegende Person) besteht die Mdglichkeit, dass die Pflegekasse bis
zu 1.510,00 € (ab 01.12.2012 bis zu 1.550,00 €) pro Kalenderjahr Gbernimmt.
Erfolgt die Ersatzpflege durch nicht erwerbsméaRige Pflegepersonen, so sind die
Aufwendungen (Belege bzw. Nachweise erforderlich) auf den Betrag des
Pflegegeldes der bestehenden Pflegestufe begrenzt. Sind héhere Aufwendungen,
Verdienstausfall und Fahrtkosten entstanden, kénnen von der Pflegekasse bis zu
1.510,00 € im Kalenderjahr GUbernommen werden. Da diese Leistungen sehr
individuell in Anspruch genommen werden kdnnen, sollte man sich vorab mit der
Pflegekasse in Verbindung setzen und individuell beraten lassen.

1.2.2 Kurzzeitpflege

Kurzzeitpflege kann in Anspruch genommen werden, wenn die pflegedirftige
Person, die normalerweise in der eigenen hauslichen Umgebung gepflegt wird, far
eine begrenzte Zeit dort nicht verbleiben kann und eine stationare Aufnahme in
einem Alten- und Pflegeheim erforderlich wird.

Daflr gibt es verschiedene Grinde:

Abwesenheit (z.B. Urlaub) oder Erkrankung der pflegenden Person,
vorubergehender Bedarf nach einem Krankenhausaufenthalt oder wahrend einer
schweren Erkrankung.

Die Kurzeitpflege kann einmal im Jahr fiar 4 Wochen zusatzlich zur
Verhinderungspflege beansprucht werden. Die Kurzzeitpflege muss bei der
zustandigen Pflegekasse beantragt werden. Es werden maximal bis zu 1.510,00 €
(ab 01.12.2012 bis zu 1.550,00 €) pro Jahr ersetzt. Einige Heime im
Hochtaunuskreis halten auf Anfrage Platze fir vollstationare Kurzzeitpflege bereit.
Antrage sowie diesbezlgliche Anfragen richten Sie bitte an Ihre Pflegeklasse.

Bei nicht ausreichendem Einkommen und Vermdgen inklusive der Pflegekassen-
leistung besteht die Moglichkeit einen Antrag auf Ubernahme der Kurzzeitpflege-
kosten nach den Richtlinien des SGB XlIl zu stellen. Weitere Auskiinfte erhalten Sie
vom Hochtaunuskreis, Geschéaftsbereich Soziales, Leitstelle Frauen, Senioren, Be-
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hinderte und Krankenhilfe, Ludwig-Erhard-Anlage 1 — 5, 61352 Bad Homburg
v.d.H., Tel.-Nr.: 06172/999-5411, 5413, 5414 oder 5415.

Die Verhinderungspflege und die Kurzzeitpflege sind Leistungen der Pflegekasse die
unabhéngig voneinander in Anspruch genommen werden koénnen und nicht
gegeneinander aufgerechnet werden durfen!

1.2.3 Teilstationare Pflege

Teilstationare Pflege

Tages- / Nachtpflege

Die Tages-/Nachtpflege ist eine wichtige Unterstitzung fir pflegende Angehdrige.
Man versteht darunter die teilstationare Pflege und Versorgung pflegebedurftiger
alterer Menschen in einer Einrichtung wahrend des Tages oder auch der Nacht.
Die Pflege kann an allen oder auch nur an ausgesuchten Tagen der Woche
erfolgen. Dabei muss sichergestellt sein, dass die Betreuung und Versorgung
aul3erhalb der teilstationaren Pflege zu Hause erfolgen kann.

Die teilstationare Pflege umfasst auch die notwendige Befdorderung des
Pflegebediirftigen von der Wohnung zur Einrichtung und zurtck.

Ziele der Tagespflege sind:
Erhaltung relativer Selbstandigkeit pflegedurftiger alterer Menschen und Entlastung
der Angehorigen. Aktivierung und Rehabilitation durch entsprechende Angebote.

Bei Vorliegen von Pflegebedurftigkeit werden die Kosten anteilig von der
Pflegekasse  Ubernommen. Die Leistungen entsprechen denen der
Pflegesachleistung im ambulanten Bereich (siehe Punkt 1.31 ff.) . Neben dem
Aufenthalt in der teilstationdren Einrichtung kann ein ambulanter Pflegedienst
und/oder Pflegegeld in Anspruch genommen werden. Der mdgliche
Gesamtanspruch fur die teilstationare und die hausliche Pflege betragt dann 150%.
Zum Beispiel kann bei teilstationdrer Pflege in Hohe von 50% der monatlichen
Hochstbeitrage noch ein Pflegegeld in voller Héhe (100%) gezahlt werden. Die
verschiedenen Kombinationsmaoglichkeiten erfragen Sie bitte bei Ihrer Pflegekasse.

Angebote der Tagespflege im Hochtaunuskreis:

GETA — Gerontopsychiatrische Tagespflegeeinrichtung

fur Menschen mit Demenzerkrankungen und nach einem Schlaganfall
Am Riedborn 16, 61250 Usingen

& 06081 /980911, FAX: 06081/980912

E-Mail: GETA-Tagespflege@t-online.de, Internet: www.geta-usingen.de

Vitos Tagesstatte, Haus Bornberg

Gerontopsychiatrische Tagesstatte der Vitos GmbH

(Waldkrankenhaus Koppern)

Emil-Sioli-Weg 1- 3, 61381 Friedrichsdorf-Képpern

& 06175/ 791440 und 791263, FAX: 06175/791276

E-Mal: haus.bornberg@vitos-hochtaunus.de, Internet: www.vitos-hochtaunus.de


mailto:GETA-Tagespflege@t-online.de
http://www.geta-usingen.de/
mailto:haus.bornberg@vitos-hochtaunus.de
http://www.vitos-hochtaunus.de/
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1.3 Finanzierung und Pflegevertrag

1.3.1 Finanzierung

Finanzielle Hilfen - Die Pflegeversicherung
Leistungen bei hauslicher Pflege

Wer in einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert ist, ist
damit auch pflegeversichert. Voraussetzung fur die Gewahrung von Leistungen aus
der Pflegeversicherung ist das Vorliegen der Pflegebedirftigkeit. Neben den
medizinischen Voraussetzungen missen Sie auch eine Vorversicherungszeit von 2
Jahren erfullen.

Dem Pflegeversicherungsgesetz folgend werden Personen, die wegen einer
korperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung fir die
gewohnlichen und regelmalligen Verrichtungen im Ablauf des taglichen Lebens auf
Dauer, voraussichtlich aber fir mindestens 6 Monate, in erheblichen oder héherem
MalRe der Hilfe bedirfen, als pflegebediirftig bezeichnet.

Die Hohe der Leistungen der Pflegeversicherung richtet sich nach drei
verschiedenen Pflegestufen. In welche Stufe ein Pflegebedurftiger eingestuft wird,
hangt von Art, Haufigkeit und Dauer der benétigten Hilfe ab. Bei einem
aulBergewohnlich hohen Pflegeaufwand kann in der Pflegestufe Il auch ein
Hartefall vorliegen

Die Einstufung erfolgt nach einer Begutachtung des Medizinischen Dienstes der
Pflegekassen.

Zuordnung von Pflegestufen

Pflegestufe | — erhebliche Pflegebediirftigkeit

Zeitlicher Mindestaufwand betragt 90 Min. taglich, wobei mindestens 45 Min. taglich
auf die Grundpflege entfallen, d. h. Pflegebediirftige missen bei mindestens zwei
Verrichtungen aus einem oder mehreren Bereichen der Korperpflege, der
Erndhrung oder der Mobilitdt mindestens 1 x taglich Hilfe bendtigen. Zusatzlich
muss Bedarf an hauswirtschaftlicher Unterstiitzung bestehen.

Pflegestufe 1l — Schwerpflegebedurftigkeit

Zeitlicher Mindestaufwand drei Stunden téglich, wobei mindestens zwei Stunden
pro Tag auf die Grundpflege entfallen, d. h. mindestens 3 x téaglich zu
verschiedenen Tageszeiten muss Hilfebedarf bei der Korperpflege, Erndhrung oder
Mobilitdt vorhanden sein. Zusatzlich erfolgt mehrmals wochentliche Unterstitzung
bei der hauswirtschaftlichen Versorgung.

Pflegestufe Il — Schwerstpflegebedurftigkeit

Zeitlicher Mindestaufwand funf Stunden taglich, wobei mindestens vier Stunden pro
Tag auf die Grundpflege entfallen, d. h. Hilfe rund um die Uhr - auch nachts- bei der
Korperpflege, Erndhrung oder Mobilitat. Zusatzlich erfolgt mehrmals wdchentliche
Unterstitzung bei der hauswirtschaftlichen Versorgung.
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Hartefallregelung in der Pflegestufe IlI

Sind die Voraussetzungen der Pflegestufe Il erfullt und liegt dartiberhinaus ein
hoheres Mal3 an Pflege vor, kann die Hartefallregelung in Anspruch genommen
werden. In diesem Fall werden hohere Leistungen gewabhrt.

Leistungsubersicht

Die Pflegeversicherung bietet verschiedene Mdglichkeiten Leistungen der
Pflegekasse fir die hausliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Diese kdnnen sowohl in
Form von Geld- oder als Sachleistung erbracht werden. Eine Kombinationsleistung
aus Pflegegeld und Sachleistung ist ebenfalls moglich.

Pflegegeld

Das Pflegegeld setzt voraus, dass der Pflegebedirftige mit dieser Leistung die
erforderliche Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung durch Angehdrige,
Nachbarschaftshilfe, Freunde, Bekannte selbst sicherstellt.

Die Pflegekassen zahlen nach den Richtlinien entsprechend:

Pflegestufe ab 01.01.2010 ab 01.01.2012
Pflegestufe | 225,00 € 235,00 €
Pflegestufe I 430,00 € 440,00 €
Pflegestufe Il 685,00 € 695,00 €

Pflegesachleistung

Im Rahmen der hauslichen Pflege kann der Pflegebediirftige — nach Einstufung in
der Pflegestufe - auch Pflegesachleistungen fir die Aufwendungen der
hauswirtschaftlichen Versorgung, Behandlungspflege, Grundpflege durch einen
ambulanten Pflegedienst in Anspruch nehmen.

Die Pflegekassen zahlen fur die qualifizierten Pflegeeinsétze entsprechend:

Pflegestufe ab 01.01.2010 ab 01.01.2012
Pflegestufe | 440,00 € 450,00 €
Pflegestufe Il 1.040,00 € 1.100.00 €
Pflegestufe IlI 1.510,00 € 1.550,00 €

Fir besondere Hartefalle der Pflegestufe Il kann ein Betrag bis zu 1.918,00 €
gewahrt werden

Kombination von Geld- und Sachleistung
Wird eine Pflegesachleistung nur teilweise durch den Pflegedienst in Anspruch

genommen, kann dann zusatzlich ein anteiliges Pflegegeld gezahlt werden. Nahere
Informationen zur Berechnung erfahren Sie von ihrer Pflegekasse.
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Ausweitung der Leistungen fiur Personen mit erheblich eingeschrénkten
Alltagskompetenzen — z.B. Demenz

Viele Pflegebedurftige brauchen nicht nur Hilfe bei der Kérperpflege, der Erndhrung,
der Mobilitat und der hauswirtschaftlichen Versorgung. Sie benétigen zuséatzlich ein
hohes Mal3 an Beaufsichtigung und Betreuung. Hierdurch werden Angehdrige auch
stark belastet und gebunden. Deshalb konnen z.B. Pflegebeduirftige mit
demenzbedingten Fahigkeitsstérungen, geistigen Behinderungen oder psychischen
Erkrankungen unter bestimmten Voraussetzungen zusatzlich Betreuungsleistungen
aus der Pflegeversicherung erhalten.

Fur Versicherte mit erheblich eingeschrankter Alltagskompetenz besteht die
Maoglichkeit bei der Pflegekasse unabhangig von einer Pflegestufe (sog. Pflegestufe
0) die Kostenubernahme von entstandenen Betreuungsleistungen bis zur
gesetzlichen Hochstgrenze zu beantragen. Diese Kostenlibernahme kann aber bei
bestehender Pflegestufe auch zusatzlich beantragt werden. Versicherte mit
erheblich eingeschrankter Alltagskompetenz haben einen Anspruch auf Erstattung
der Aufwendungen in Hohe 100,00 € monatlich bzw. bis zu 1.200,00 € jahrlich.
Versicherte mit einem erhéhtem Mal3e an eingeschrankter Alltagskompetenz haben
einen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen in Héhe von maximal 200,00 €
pro Monat bzw. bis zu 2.400,00 € jahrlich.

Diese zusatzliche Betreuungsleistung ist bei der Pflegekasse zu beantragen. Die
Erstattung dieser Aufwendungen kann mit den entsprechenden Belegen bei der
Pflegekasse (Bewilligungsbescheid) eingereicht werden.

N&here Auskunfte erteilt Ihre zustandige Pflegekasse. Daneben kénnen Sie sich bei
Fragen auch an den Fachbereich 50.40, Leitstelle fir Frauen, Senioren Behinderte
und Krankenhilfe vom Hochtaunuskreis Tel.-Nr.: 06172/999-5410 oder 5416
wenden.

Bei fehlender Mitgliedschaft in einer Pflegeversicherung

Sollte kein Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung bestehen und ihr
Einkommen wund Vermdgen nicht ausreichen, konnen unter bestimmten
Voraussetzungen Hilfen nach den Kapiteln 5-9 des SGB Xl beim 0&rtlichen
Sozialhilfetrager beantragt werden. Diese Art der Hilfe kann umfassen: Hilfe zur
Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege im h&auslichen Bereich (auch wenn
die Leistungen der Pflegekassen nicht ausreichen), Hilfe zur Pflege in Alten- und
Pflegeheimen, Hilfe zur Weiterfihrung im Haushalt und Altenhilfe.

Nahere Auskinfte erteilt der Hochtaunuskreis, Geschaftsbereich Soziales,
Fachbereich 50.90, Leitstelle fur soziale Transferleistungen fur die Hilfeart:
Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Weiterfihrung im
Haushalt

Fachbereich 50.40, Leitstelle fur Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe

fur die Hilfeart: Hilfe zur Pflege ambulant und stationéar, Altenhilfe, Eingliede-
rungshilfe

Sprechzeiten:  Nur individuelle Terminabsprache mit der zustandigen
Sachbearbeiterin / dem zustandigen Sachbearbeiter.
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Sie kdnnen sich tber den Burgerinfoservice Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 61352 Bad
Homburg v. d. H6he, Tel.: 06172/9990 mit dem jeweilig zustandigen Sachbearbeiter
oder Sachbearbeiterin verbinden lassen oder Sie sehen im Internet auf der
Homepage des Hochtaunuskreis www.hochtaunuskreis.de — Burgerinfoservice
online — Leistungen A — Z nach.

1.3.2 Pflegevertrag
Bei Abschluss eines Pflegevertrages ist folgendes zu beachten:

In jedem Fall sollte ein schriftlicher Vertrag zwischen dem Pflegedienst und dem zu
Pflegenden abgeschlossen werden. Vertragspartner sind nur der Pflegebedirftige
und der ambulante Pflegedienst. Angehorige sollten diesen Vertrag nur
unterschreiben, wenn eine Vollmacht oder Betreuung vorliegt, da diese ansonsten
mit haften (z.B. Begleichung der Rechnung). Im Vertrag sollte eine genaue
Leistungsbeschreibung enthalten sein, so dass es keine Missverstandnisse gibt.

Bei der Abrechnung muss im Vorfeld festgelegt werden, welche Kosten die
Pflegekasse tragt und welche Kosten als Eigenanteil verbleiben. Der Leistungs-
nachweis bzw. das Pflegeprotokoll kann jederzeit eingesehen werden. Die
erbrachten Leistungen sind zu quittieren. Achten Sie darauf, dass Sie nur die
Leistungen bestatigen, die auch tatsachlich erbracht worden sind. Rechnungen des
ambulanten Pflegedienstes werden grundsatzlich am Monatsanfang fir den
Vormonat erstellt. Voraus- und Abschlagszahlungen sollten nicht vereinbart werden.

Des Weiteren ist es ratsam mit dem Pflegedienst eine Haftung bei eventuellen
Sachschaden zu vereinbaren. Die Kindigungsfristen sollten im Vertrag enthalten
sein (z.B. Tod des bzw. der Pflegebediurftigen, fristliose Kindigung des Vertrages
von beiden Seiten aus wichtigen Grunden). Ein weiterer Punkt ist die
Schweigepflicht bzw. der Datenschutz, der mit dem Pflegedienst entsprechend
vereinbart werden muss.

Haben Sie die oben aufgefihrten Punkte beim Abschluss eines Pflegevertrages
beachtet und mit allen Beteiligten durchgesprochen so steht einer adaquaten Pflege
nichts mehr im Weg.

1.4 Hilfsmittel und behindertengerechter Umbau

Pflegebediirftige haben seitens der Pflegekasse Anspruch auf Versorgung mit
Pflegehilfsmitteln, die zur Erleichterung der Pflege oder zur Linderung der
Beschwerden beitragen oder dem Pflegebedirftigen eine selbstandigere
Lebensfuhrung ermdglichen.

1.4.1 Hilfsmittelberatung

Selbst bestimmt leben, unabhangig sein, mehr Lebensfreude im Alter. Die Beratung
Uber technische Hilfsmittel ist bei ambulanter Pflege erforderlich. Ob Rollstuhl oder
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Greifhilfe — die Auswahl ist grof3. Nur wer rundum informiert ist, erhalt das optimale
Produkt. Auch hier gibt es verschiedene Gruppen:

- Beispiel: Mobilitat: Gehhilfen, Rollstiihle, Elektrofahrzeuge, Transporthilfen
oder Autoumristung

- Beispiel Alltag: Greif- und Anziehhilfen, Hilfsmittel fir die Kiiche, zum Essen
und Trinken

- Beispiel Freizeit: Lesehilfen, Spiele, Basteln

- Beispiel Pflege: Betten und Zubehor, Hebe- und Transporthilfen,
Korperpflege (duschen und waschen), Sitzmoébel, Toilettenstihle

Die Anschriften wo Sie weitere Informationen erhalten haben wir auf der
nachfolgenden Seite aufgefuhrt.

1.4.2 Wohnraumanpassung bzw. behinderten gerechter Umbau

Die Versorgung mit Pflegehilfsmitteln kann auch in finanziellen Zuschisse fur
MalRnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes bestehen,
beispielsweise flr technische Hilfen im Haushalt, Beseitigung von Barrieren
(bodengleiche Dusche, Turverbreiterung, Kiichenumbau, Treppenlift) etc. Die Hohe
dieses Zuschusses ist unter Berlcksichtigung der Kosten der MaRnahme sowie
eines angemessenen Eigenanteils in Abh&ngigkeit von dem Einkommen des
Pflegebedirftigen zu bemessen. Die Zuschisse dirfen einen Betrag in Hohe von
2.557 Euro je MalBhahme nicht Ubersteigen.

Zuschisse zu MalRnahmen der Wohnumfeldverbesserung sollten vor Beginn der
Malinahme mit einem Kostenvoranschlag bei der Pflegekasse beantragt werden.
Der Medizinische Dienst der Pflegekassen prift bei Beantragung der
Pflegebeddrftigkeit u.a. auch ihre Wohnsituation und kann eine Empfehlung tber
weitere Hilfeleistungen abgeben.

Bei Vorliegen sozialhilferechtlicher Voraussetzungen kénnen auch die Kosten
behindertengerechter Wohnraumanpassungen im Rahmen der Eingliederungshilfe
fur behinderte Menschen vom Sozialhilfetrager GUbernommen werden.

Naheres kann erfragt werden unter:

Landratsamt des Hochtaunuskreises

Geschaftsbereich Soziales

Fachbereich 50.40

Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5

61352 Bad Homburg

@ 06172 /999-0
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Beratung fur barrierefreies und altengerechtes Wohnen bieten im Hochtaunuskreis
an:

- |hre Stadtverwaltung in einzelnen Kommunen

- Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Hochtaunus
Kaiser-Friedrich-Promenade 5, 61348 Bad Homburg
Tel: 06172/12950

- Sozialstation Oberursel, Mobile Soziale Dienste
Hohe Mark 24b, 61440 Oberursel
Tel: 06171/69684-0, Fax: 06171/69684-21
E-Mail: sst-oberursel@caritas-hochtaunus.de
Internet: www.caritas-hochtaunus.de

- Sozialverband des VdK Hessen in Zusammenarbeit mit der
Fach-Hochschule Frankfurt, FB 4: Soziale Arbeit und Gesundheit,
Raum 23, Gleimstr. 3, 60318 Frankfurt a. M., Tel: 069/1533-2604
oder 2970 , E-Mail: hilfsmittelberatung.hessen@vdk.de, Internet:
http://www.fhfrankfurt.de/de/fachbereiche/fb4/service/vdkhilfsmittelbera

tung.html

- HFW AWO BV Hessen Nord e.V., Wilhelmshodher Allee 32 a,
34123 Kassel, Tel.-Nr. : 0561/5077137 oder Fax: 0561/5077437,
E-Mail: hfw@bvhessennord.awo.org

- www.sozialnetz.de / wohnen

1.5 Demenz

Mit der steigenden Lebenserwartung erkranken immer mehr Menschen an einer
Demenz. Es gibt verschiedene Formen und Ursachen, wobei die Alzheimersche
Erkrankung als Hauptverursacher gilt.

Wenn die geistigen Fahigkeiten und die Alltagskompetenz tber das gewohnte Mal}
hinaus nachlassen und die Personlichkeit sich im Laufe der Erkrankung veréandert,
tritt eine grol3e Belastung fir die Betroffenen und ihre Angehorige ein.

In dieser Situation bieten Beratungsstellen, ambulante, teilstationare und stationare
Einrichtungen die notwendige Unterstitzung, damit der Erkrankte moglichst lange
selbstandig in der vertrauten Umgebung bleiben kann und die betreuenden
Personen entlastet werden.

Wenn Sie Informationen Uber die Erkrankung und die bestehenden
Hilfsmdglichkeiten oder eine personliche Beratung wiinschen, wenden Sie sich bitte
an

Landratsamt des Hochtaunuskreises

Fachstelle Demenz des Hochtaunuskreises und der Stadt Bad Homburg
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 61352 Bad Homburg v. d. HOhe

Tel: 06172/999-5161


mailto:sst-oberursel@caritas-hochtaunus.de
http://www.caritas-hochtaunus.de/
mailto:hilfsmittelberatung.hessen@vdk.de
http://www.fhfrankfurt.de/de/fachbereiche/fb4/service/vdkhilfsmittelberatung.html
http://www.fhfrankfurt.de/de/fachbereiche/fb4/service/vdkhilfsmittelberatung.html
mailto:hfw@bvhessennord.awo.org
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Beratungs- und Koordinationsstelle Demenz (BEKO) der Caritas
Hohemarkstr. 24 b, 61440 Oberursel,
Tel.: 06171/6968419

Demenzberatungsstelle des DRK
Walter-Schwagenscheidt-Str. 2, 61476 Kronberg
Tel: 06173/9261-808

Weitere Informationen erhalten Sie im ,Demenz-Wegweiser flir Bad Homburg und
den Hochtaunuskreis®, unter www.hochtaunuskreis.de

1.6 Haus-Notruf-System

Der Haus-Notruf gibt Ihnen das beruhigende Gefuhl, nie allein zu sein.

Die Haus-Notruf-Anlage umfasst ein Teilnehmergeréat und einen Funksender. Das
Teilnehmergerét wird an das Telefonnetz angeschlossen. Das Gerét ist mit einem
Lautsprecher und einem hochempfindlichen Mikrophon ausgestattet, so dass in der
ganzen Wohnung eine direkte Sprechverbindung hergestellt werden kann. Der
Teilnehmer tragt den Funksender als Armband oder Clip am Korper. Ein
Knopfdruck genigt, um eine direkte Verbindung zur Zentrale herzustellen. Der
Teilnehmer spricht in den freien Raum, die Zentrale hért mit und weil3, was passiert
ist. Sie brauchen also Ihr Telefon nicht zu benutzen, weder den Horer abzunehmen,
noch eine Nummer zu wahlen. Der Funksender funktioniert sogar durch
geschlossene Tren.

Das Haus-Notrufsystem ist auch in der Lage, den Teilnehmer zu identifizieren, auch
wenn er nicht mehr in der Lage sein sollte zu sprechen. Der Haus-Notruf-Zentrale,
die rund um die Uhr besetzt ist, sind alle Teilnehmer bekannt. Fir jeden Nutzer liegt
der Zentrale ein Datenblatt vor, das alle wichtigen Informationen enthalt: zum
Beispiel, welche Medikamente Sie bendtigen, wer im Notfall den Schltssel fur Ihre
Wohnung hat usw.

Voraussetzungen sind Telefon und Stromanschluss

Die Installationskosten sowie die monatlichen Kosten erfragen Sie bitte bei den
unten genannten Anbietern. (Eine Gewahr fur die Vollstandigkeit der Liste der
Anbieter wird nicht Gbernommen!)

Wichtig!
Der Wohnungsschlissel kann versiegelt hinterlegt werden, so dass im Notfall die
Wohnungsttr nicht aufgebrochen werden muss.

Wer im Hochtaunuskreis das Haus-Notruf-System anbietet, kdnnen Sie aus der

nachfolgenden Aufstellung entnehmen (Eine Gewahr fiir die Vollstandigkeit der Liste der
Anbieter wird nicht ibernommen!):
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Stadte u. Gemeinden im Hochtaunus- | Anbieter des Haus-Notruf-Systems
kreis

Bad Homburg v.d.H. 1,2,4,5,6,7,8,15,16,18,24,32,33,34
Friedrichsdorf 2,4,5,8,15,16,17,18,24,34
Glashutten 4,5,10,18,23

Gravenwiesbach 4,5,18,23,34,35,37

Konigstein 2,4,5,10,18,24,38

Kronberg 2,4,5,10,18,22,24,32,33,38
Neu-Anspach 4,5,18,23,34,35,37

Oberursel 2,4,5,8,15,18,24,32,33

Schmitten 4,5,10,18,23,24,29,34,37
Steinbach 2,4,5,18,22,24,32,33

Usingen 4,5,18,23,34,35,37

Wehrheim 4,5,18,23,34,36,37

Weilrod 4,5,9,18,23,34,37

Im Adressenverzeichnis (siehe Teil 1ll Punkt 5) kdbnnen Sie nachschauen, welcher
Pflegedienst sich unter der jeweiligen Ziffer verbirgt.

Zuschuss zu den Kosten

Es besteht die Mdoglichkeit bei der zustandigen Pflegekasse ein Antrag auf
Ubernahme dieser Kosten zu stellen. Sollte die Notwendigkeit und die
Eingruppierung in mindestens Pflegestufe | vorliegen, zahlen die Pflegekassen
einen Zuschuss in Hohe von 17,90 Euro monatlich. Des Weiteren besteht auch
beim Sozialhilfetrager die Mdglichkeit einen Antrag auf Ubernahme dieser Kosten
zu stellen, jedoch missen die Anspruchsvoraussetzungen nach dem SGB Xl
bezuglich bestehendem Einkommen und Vermdgen gewahrleistet sein.

Nahere Informationen beziglich einer evtl. Kostentibernahme erteilen:
- |hre zustandige Pflegekasse

- Hochtaunuskreis, Leitstelle Senioren, Frauen, Behinderte und
Krankenhilfe, Ludwig- Erhard-Anlage 1 - 5, 61352 Bad Homburg v.d.H.,
Tel.-Nr.: 06172/999-5452, FAX: 06172/999-9812
Internet: www.hochtaunuskreis.de — Biirgerinfoservice online —
Leistungen A-Z

1.7 Soziale Kontakte

Wichtig sind die sozialen Kontakte zu Nachbarn, Freunden und Bekannten. DarUber
hinaus werden auch Fahrdienste durch Burgervereine, Kirchengemeinden und
Wohlfahrtsverbdnde angeboten. Diese Vereine verfligen oftmals tiber Angebote von
Freizeitveranstaltungen, Seniorentreffs, Seniorengymnastik, Seniorenreisen und
einiges mehr.


http://www.hochtaunuskreis.de/
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Informationen erhalten Sie unter folgenden Anschriften:

- Telefonisch und schriftlich sowie evtl. auf der Internet Seite der jeweiligen
Stadt- und Gemeindeverwaltung des Hochtaunuskreis

- durch den Pfarrer oder Seelsorger der jeweiligen Kirchengemeinde

- Hochtaunuskreis, Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und
Krankenhilfe, Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 5, 61352 Bad Homburg v.d.H.,
Tel.-Nr.: 06172/999-0, Internet: www.hochtaunuskreis.de

Begegnungsstatten flr Senioren

Gerade im Alter ist der Kontakt zu anderen Menschen sehr wichtig. Hierbei bieten
Ihnen die Begegnungsstatten die Mdglichkeit, am gesellschaftlichen und kulturellen
Leben teilzunehmen. Im Hochtaunuskreis gibt es eine grof3e, den Rahmen dieser
Broschire sprengende Fille von Seniorenclubs und Begegnungsstatten, Senioren-
tagesstatten mit einem uberreichen Angebot an Beratung, Veranstaltungen, Tanz-
und Kegelgruppen, Gymnastik, Vortragen, Konzerten, Fahrten...

Bad Homburg v.d.Hb6he

Alle zwei Monate erscheint der Veranstaltungskalender fur Bad Homburger
Seniorinnen und Senioren ,Sinfo“. Das ,Sinfo“ erhalten Sie an der Information im
Bad Homburger Rathaus, Rathausplatz 1, im Verkehrsamt im Kurhaus von Bad
Homburg sowie in vielen Bad Homburger Apotheken und Arztpraxen.

Weitere Informationen erhalten Sie:

Magistrat der Stadt Bad Homburg

Fachbereich Soziales und Jugend, Servicestelle ,Alter werden®
Rathausplatz 1, 61348 Bad Homburg

Tel: 06172/100-5555, Fax 06172/ 100-5064

E-Mail: Sabine.Schmidt@bad-homburg.de , Internet: www.bad-homburg.de

Konigstein

Seniorentreff
Kugelherrnstral3e 6, 61462 Konigstein
Tel: 06174/932378

Oberursel

Seniorentreff ,Altes Hospital*
HospitalstraRe 9, 61440 Oberursel

Tel: 06171/585333, Fax: 06171/585330
E-Mail: Seniorentreff@Oberursel.de

Schmitten

,Silbergrau — Soziales Netzwerk Schmitten
Seelenberger Stral3e 4, 61389 Schmitten
Tel. u. Fax 06084 / 2956, Kontakt: Frau Utta Dommes


mailto:Sabine.Schmidt@bad-homburg.de
mailto:Seniorentreff@Oberursel.de
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Steinbach

Treff fur Alt und Jung

Kronberger StralRe 2, 61449 Steinbach

Tel: 06171/75391, Fax: 06171/702945

E-Mail: Petra.menzel-hobeck@stadt-steinbach.de

Wehrheim

Diakonisches Werk Hochtaunus - Mehrgenerationenhaus in Wehrheim

Dienstag und Donnerstag von 15-18 Uhr Treffen im Offentlichen Wohnzimmer
Ansprechpartnerin: Gabriele Ohl, Angebote: Besuchsdienst, Nachbarschaftshilfe,
Coaching fur Jugendliche, Flexible Kinderbetreuung

Goethestral3e 7, 61273 Wehrheim

Tel: 06081/95319-30 Mo+Mi 10-12 Uhr,

E-Mail: mehrgenerationenhaus@diakonie-htk.de

Seniorenwerkstatten

Schreinerwerkstatt flir Seniorinnen und Senioren Im E-Werk

Wallstral3e 24, 61348 Bad Homburg

Tel: 06172/390985 oder 06172/458995

E-Mail: altentagesstatten@bad-homburg.de , Internet: www.bad-homburg.de

Holzwerkstatt/Seniorenwerkstatt der Stadt Friedrichsdorf
Industriestrafle 18 ¢, 61381 Friedrichsdorf
Tel: 06172/74882 oder 731-338 (Stadtverwaltung Seniorenbiro)

Seniorenwerkstatt der Stadt Friedrichsdorf
Cheshamer Stral3e 51 A (Taunus Residenz), 61381 Friedrichsdorf
Tel: 06172/9590019 oder 731-338 (Stadtverwaltung Seniorenbiiro)

Seniorenwerkstatt der Volkshochschule
Oberhéchstadter StraRe 5 ("Alte Post"), 61440 Oberursel
Tel: 06171/5848-0

Hobbywerkstatt der Stadt Steinbach

Kronberger Stral3e 2, 61449 Steinbach

Tel: 06171/75391 oder 76028

E-Mail: inge.michaelis@stadt-steinbach.de oder nicole.Gruber@stadt-steinbach.de

Selbsthilfegruppen

Um Selbsthilfegruppen und Betroffenen sowie deren Angehdrigen eine zentrale
Anlaufstelle zu schaffen, wurde fur den Hochtaunuskreis die "Arbeitsgemeinschaft
der Selbsthilfegruppen im Hochtaunuskreis" gegrindet und eine "Selbsthilfe-
Kontaktstelle" eingerichtet. Ziel ist es, eine breitere Offentlichkeit fiir diese Probleme
zu interessieren und eine bessere Beratung der Kranken und ihrer Angehdrigen zu
erreichen.


mailto:Petra.menzel-hobeck@stadt-steinbach.de
mailto:mehrgenerationenhaus@diakonie-htk.de
mailto:altentagesstätten@bad-homburg.de
mailto:inge.michaelis@stadt-steinbach.de
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Kontaktadresse:

Arbeitsgemeinschaft der Selbsthilfegruppen im Hochtaunuskreis
c/o Frank Siebert

Taunusstral3e 5, 61348 Bad Homburg

Tel: 06172 / 9019009

E-Mail: selbsthilfeag@t-online.de

Internet: www.selbsthilfegruppenimhochtaunuskreis.de

1.8 Behindertenfahrtdienst

Haufig bieten die Stadte und Gemeinden sowie die Kirchengemeinden Befdrde-
rungsmoglichkeiten fir Senioren an; insbesondere speziell zu Veranstaltungen. In-
formieren Sie sich am besten telefonisch oder schriftlich sowie evtl. Uber das Inter-
net

- Bei lhrer Stadt- und Gemeindeverwaltung
- oder fragen Sie bei dem Pfarrer oder Seelsorger Ihrer Kirchengemeinde
nach

Fur die Inanspruchnahme des Behindertenfahrtdienstes sind Menschen jeglichen
Alters mit dem Schwerbehindertenausweis Merkzeichen aG, die aufgrund ihrer Be-
hinderung auRRerstande sind, offentliche Verkehrsmittel zu benutzen und ein Taxi
nur mit aul3ergewohnlichen Schwierigkeiten nutzen kdnnen; selbst nicht motorisiert
sind bzw. auch nicht auf das Fahrzeug von Haushaltsangehdrigen zurlckgreifen
kénnen, anspruchsberechtigt.

Die Benutzung des Behindertenfahrdienstes ist grundsatzlich auf das Gebiet des
Hochtaunuskreises beschrankt. Es werden maximal 72 Einzelfahrten im Jahr
bewilligt.

Der Behindertenfahrdienst soll die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
erleichtern und den Alltag so angenehm wie méglich machen.

Der Behindertenfahrdienst ermdglicht

e den Besuch von Freunden und Bekannten, Behindertentreffs usw.,
¢ die Teilnahme an kulturellen und geselligen Veranstaltungen.

Der Hochtaunuskreis verfugt Gber keinen speziellen Leistungsanbieter.

Der Beforderungsdienst ist einkommens- und vermégensabhéngig. Hierbei kann es
bei Inanspruchnahme des Behindertenfahrdienstes zur Eigenbeteiligung des
Behinderten kommen. Dariiber hinaus sind 3 Kostenvoranschlage verschiedener
Leistungsanbieter einzureichen.

Nahere Auskunft und Antrage erhalten Sie im

Landratsamt des Hochtaunuskreises

Fachstelle fur Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 61352 Bad Homburg

Tel: 06172/999-0


http://www.selbsthilfegruppenimhochtaunuskreis.de/
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1.9 Allgemeine Beratung zur Pflege

Allgemeine Beratung erhalten Sie bei lhrer Pflegekasse oder beim
Pflegestitzpunkt zu Themen die die Pflege, die Finanzierung und die allgemeine
Organisation der Pflege betreffen.

Der Pflegstutzpunkt im Hochtaunuskreis ab dem 01.05.2011

Der Pflegestiutzpunkt ist in gemeinsamer Tragerschaft der Pflege- und Krankenkas-
sen sowie des Hochtaunuskreises. Der Pflegestitzpunkt ist fir pflegebedurftige
Menschen, pflegende Angehdrige und Menschen mit Behinderung da. Zu den Leis-
tungen des Pflegestitzpunktes gehdren Auskunft und Beratung rund um die Pflege
und Versorgung, Diese Informationen erhalten Sie tragerneutral und kostenlos.

Weitere Auskunft erhalten Sie beim Hochtaunuskreis unter der Telefonnummer
06172/999-5171 oder 5172 oder E-Mail: pflegestuetzpunkt@hochtaunuskreis.de

1.9.1 Leistungen fur pflegende Angehorige

Pflegezeit fur Arbeitnehmer/-Innen Mitarbeiter/-Innen die Angehdrige pflegen,
konnen eine bis zu sechsmonatige unbezahlte Freistellung von der Arbeit mit an-
schlieBender Rickkehrmdglichkeit in Anspruch nehmen. Ausgenommen davon sind
Kleinbetriebe mit finfzehn oder weniger Beschaftigten. Die Beschéftigten sind wéh-
rend dieser Zeit sozialversichert. Daneben gibt es fir akute Falle maximal 10 Tage
unbezahlten Pflegeurlaub. Anspruch auf Pflegezeit haben, nahe Verwandte von
Personen bei denen mindestens die Pflegestufe 1 vorliegt. Als nahe Angehdrige
gelten: Ehepartner, Lebenspartner, Eltern, Geschwister, Kinder.

Pflegekurse fir Angehdrige und ehrenamtliche Pflegepersonen

Pflegekurse fur Angehotrige und ehrenamtlichen Pflegepersonen werden von der
Pflegekasse angeboten. Die Pflegekurse sollen die praktische Anleitung/Techniken
in der Pflege, Informationen, aber auch Unterstlitzung vermitteln.

1.10 Wer vertritt meine persénlichen Rechte?

Eine wichtige Entscheidung ist auch in gesunden Tagen Vorsorge zu treffen!

Betreuungsrecht

Seit dem 01. Januar 1992 gibt es das Rechtsinstrument der Betreuung fir
Volljahrige. Dieses regelt, dass fir Erwachsene, die aufgrund einer psychischen
Krankheit oder einer kdrperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung bzw.
wegen Altersgebrechen ihre personlichen Angelegenheiten ganz oder teilweise
nicht selbst besorgen kénnen, auf Anregung eine gesetzliche Betreuung durch das
Amtsgericht — Vormundschaftsgericht — eingerichtet werden kann. Dabei gilt flr das
gesamte Betreuungsrecht, dass Eingriffe in Rechte der Betroffenen nur insoweit
und so lange zuldssig sind, wie dies erforderlich ist.


mailto:pflegestuetzpunkt@hochtaunuskreis.de
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Eine gesetzliche Betreuung ist dann nicht notwendig, wenn der Betroffene
vorgesorgt hat, etwa, indem er eine Person seines Vertrauens bevollméachtigt hat,
ihn in allen oder ausgewahlten Bereichen zu vertreten.

Nehmen wir eine Vorsorgevollmacht: Was konnte der Inhalt einer Vorsorgevoll-
macht sein? Wie der Name schon sagt, geht es darum ,Vorsorge® zu treffen. Jeder
kann durch Unfall, Krankheit oder wegen Altersbeschwerden von heute auf morgen
nicht mehr in der Lage sein, eine Entscheidung zu treffen und wére auf die Hilfe
anderer angewiesen. Deshalb ist es ratsam, die Moglichkeit zu nutzen, rechtzeitig
und ausreichend ,Vorsorge® zu treffen. Hierbei ist es moglich im voraus die eigenen
Wiinsche und Vorstellungen festzuschreiben. Durch Vollmacht kann einer selbst
ausgewahlten Vertrauensperson flr bestimmte Bereiche oder generell
Vertretungsvollmacht erteilt werden.

In der Praxis erweist sich, dass die Moglichkeit, eine Vollmacht zu erteilen, zu wenig
genutzt und damit nicht gentigend vorgesorgt wird. Von einem Tag zu anderem
kann das Problem der Hilfebedirftigkeit entstehen. Wenn dann nichts geregelt ist,
treten oft Streitigkeiten zwischen den Angehdérigen auf, und dringend notwendige
Hilfe kann nicht organisiert werden. Deshalb sollte rechtzeitig und in ,guten Tagen®
(was oft schwer fallt, weil man sich gerade dann gedanklich ungern mit schlechten
Zeiten befasst) vorgesorgt werden, denn eine Vollmachterteilung setzt die
Geschaftsfahigkeit des Betroffenen voraus.

Vollmachten sollten immer schriftlich und so detailliert wie méglich und nétig erstellt
werden. Zur Anerkennung dieser Vollmacht im Rechts- und Geschéftsverkehr
empfiehlt es sich, zusatzlich eine Beglaubigung der Unterschrift oder noch besser
eine notarielle Beurkundung vornehmen zu lassen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Landratsamt des Hochtaunuskreises

Geschaftsbereich Soziales, Fachbereich 50.70 Soziale Dienste
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 61352 Bad Homburg

Tel: 06172/999-5791, 999-5792, 999-5793

Sprechzeiten:  Nur individuelle  Terminabsprache mit der zustandigen
Sachbearbeiterin / dem zustandigen Sachbearbeiter

Betreuungsverein der Lebenshilfe
Oberer Mittelweg 20, 61352 Bad Homburg, Tel: 06172/182990
Internet: www.lebenshilfe-hochtaunus.de

Verein zur Betreuung Volljahriger
Kaiser-Friedrich-Promenade 74, 61348 Bad Homburg, Tel: 06172/41041,
Internet: www.b-treu.de

Lichtblicke (Besuchsdienst fur Demenzkranke und Angehorige),
Caritasverband e.V., Dorotheenstral3e 9, 61348 Bad Homburg,
Tel: 06172/597600
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2. Wohnformen im Alter

2.1 Allgemeine Informationen
Wohnen im Alter — Uberblick an Wohnformen

Wie ware es mit einer der neuen Wohnform z.B. Betreutes Wohnen,
Wohnen mit Serviceleistungen, Heimverbundene Wohnungen oder aber
Wohngemeinschaften?

Hier erfolgt nur eine allgemeine Erklarung der Mdoglichkeiten. Wenn Sie néheres
Interesse an einer der Wohnformen haben, kénnen Sie die im Hochtaunuskreis an-
gesiedelten Projekte im Seniorenwegweiser des Hochtaunuskreis nachlesen oder
Sie fragen bei lhrer Stadt/Gemeinde nach dem aktuellen Angebot.

Betreutes Wohnen

Diese Wohneinheiten sind seniorengerecht gebaut und tragen lhren Bedurfnissen in
dieser Lebensphase Rechnung.

Es gilt der Grundsatz: Soviel Selbststandigkeit wie méglich, soviel Hilfe wie ndtig.
Zum Teil wird auch das Angebot "Betreutes Wohnen" nicht als "unabhangiges
Wohnen plus Betreuungsservice" gesehen, sondern mit dem Konzept und dem
Charakter eines Seniorenheimes verglichen, ja sogar verwechselt.

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, sich durch Besichtigen und Verglei-
chen mit der Qualitat, dem Charakter und den Angeboten der vorhandenen und
zukunftig entstehenden Wohnanlagen, zu beschéftigen. Sie sollten einmal einen
Tag der offenen Tur einer Wohnanlage nutzen, um Informationen tber das Leben
dort zu erhalten.

Der Grundservice, fir den eine Betreuungspauschale erhoben wird, gibt Ihnen Ent-
lastung und Sicherheit im Alltag.

e Personliche Betreuung und Beratung durch einen Ansprechpartner
e Haustechnischer Service
e Angebot eines Notrufanschlusses

Sie kdonnen aulBerdem Wabhlleistungen in Anspruch nehmen. Diese werden dann
gesondert berechnet:

Essensversorgung
Hauswirtschaftliche Dienste
Pflegerische Hilfen
Krankenpflege
Waschedienst

Fahr- und Begleitdienst

Seniorenwohnanlage

Die Seniorenwohnanlage ist eine Zusammenfassung in sich abgeschlossener
Wohnungen, die in Anlage, Ausstattung und Einrichtung den besonderen
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Bedurfnissen des alten Menschen Rechnung tragen und diesen in die Lage
versetzen sollen, mdglichst lange ein eigenstandiges Leben zu fihren. Die
Seniorinnen und Senioren erhalten auf Wunsch und bei Bedarf vortubergehend
Versorgung, Betreuung und Pflege im Haus. Gemeinschaftsrdume sind Bestandteil
eines Seniorenwohnheims.

Gemeinschaftliches Wohnen
Gemeinschaftliches Wohnen fiir Altere heiRRt in guter Nachbarschaft wohnen, die

Eigenstandigkeit erhalten, Einsamkeit vermeiden und die Verbesserung der
Lebenssituation.

Wohngemeinschaft

Wohngemeinschaft mit eigenen Zimmer und der gemeinsamen Nutzung von Kiche,
Bad und Gemeinschaftsraumen mit gegenseitiger Unterstutzung.

Mehrgenerationenwohnen

Zusammenlegen verschiedener Generationen in einem Haus in abgeschlossenen
Wohnungen mit gemeinschaftlich genutzten Raumen. Kontakt und Hilfestellungen
sind erwinscht.

Folgende Organisationen stehen lhnen gerne beratend zur Verfligung:

- Hess. Fachstelle fur Wohnberatung, 34117 Kassel, Tel.-Nr.: 0561/5077-137
E-Mail: hfiw@bvhessennord.awo.org

- Netzwerk Frankfurt fir gemeinschaftliches Wohnen, Tel.-Nr.: 069/5603939,
E-Mail: www.gemeinschaftliches-wohnen.de

- Runder Tisch fur Wohninitiativen, 65183 Wiesbaden, Internet:
www.wohnprojekte-wiesbaden.de

- Wohninitiative Preungesheimer Ameisen, Tel.-Nr.: 069/545210, Internet:
www.preungesheimer-ameisen.de

Weitere Informationen finden Sie in dem Flyer ,Wohnformen im Alter® und im
Seniorenwegweiser des Hochtaunuskreises, unter www.hochtaunuskreis.de . Zu
diesen Themen wurden auch verschiedene Ratgeber herausgegeben. Beziehen
kénnen Sie diese unter folgenden Anschriften:

- Kuratorium Deutsche Altenhilfe, Wilhelmine-Lubke-Stiftung e.V.,
An der Pauluskirche 3,50677 Koln, Tel.-Nr.:0221/931847-0,
FAX: 0221/9318476, Internet: www.kda.de, E-Mail: info@kda.de

- Deutschen Mieterbund, Adelheidstr. 70, 65185 Wiesbaden,
Tel.-Nr.: 0611/4114050, FAX: 0611/41140529, E-Mail: info@mieterbund-
hessen.de , Internet: www.mieterbund-hessen.de
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- Hess. Sozialministerium, Referat Offentlichkeitsarbeit, Dostojewskistr. 4
oder Postfach 31 40, 65021 Wiesbaden, Tel.-Nr.: 0611/8172501, Fax:
0611/8908466, Internet: www.sozialministerium.hessen.de

- Internet unter:
www.sozialnetz.de — Stichwort: Betreutes Wohnen

2.2 Finanzierung des betreuten Wohnen

Die Finanzierung des Betreuten Wohnens erfolgt durch die Hilfsperson selbst. Beim
betreuten Wohnen wird die Wohnung von der Hilfsperson selbst angemietet. Im
Regelfall schlieBen die Parteien einen Mietvertrag ab, dartber hinaus kann eine
Zusatzvereinbarung fur die Grundserviceleistungen des betreuten Wohnens
erfolgen. Diese Kosten werden von der Hilfsperson selbst getragen. Fur die
pflegebedingten Aufwendungen kann analog der ambulanten Pflege ein Antrag bei
der Pflegekasse gestellt werden.

Sollte kein gesetzlicher Versicherungsschutz bestehen, kann unter bestimmten
Voraussetzungen Hilfe nach den Kapiteln 5-9 des SGB XII beim drtlichen
Sozialhilfetrager beantragt werden. Diese Art der Hilfe kann umfassen: Hilfe zur
Pflege im hauslichen Bereich (auch wenn Leistungen der Pflegekassen nicht
ausreichen), Hilfe zur Pflege in Alten- und Pflegeheimen, Altenhilfe und Wohngeld.

Nahere Auskinfte erteilt der Hochtaunuskreis,
Geschaftsbereich Soziales

Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 5, 61352 Bad Homburg v. d. Hohe.

Sie kdnnen sich Uber den Burgerinfoservice Tel.: 06172/9990 mit dem jeweilig
zustandigen Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin verbinden lassen oder Sie
sehen im Internet auf der Homepage des Hochtaunuskreis
www.hochtaunuskreis.de, Burgerinfoservice - online - unter dem
entsprechenden Stichwort nach.
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3. Hospizdienst

3.1 Allgemeine Informationen

Hospiz bedeutet Gastfreundschaft, Bewirtung, Herberge. Im Mittelalter wurden
Hospize von Kirchen und Klostern unterhalten. Sie nahmen Arme auf, pflegten
Kranke und gaben Pilgern eine Unterkunft.

Die Idee des Hospizes ist es, schwerkranken Menschen Lebensqualitat bis zuletzt
zu ermoglichen. Kranke Menschen sollen méglichst ohne Schmerzen leben kdénnen,
umsorgt von Familie, Betreuern und Freunden. Das Sterben wird weder
beschleunigt noch hinausgezbogert.

In menschenwirdiger Umgebung Abschied nehmen: Die Hospizbewegung mdéchte
daran mitwirken, dass Sterben und Sterbende nicht Ilanger aus dem
gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt werden. Der Tod ist ein Bestandteil unseres
Lebens.

SchwerpunktmaRig liegt die Arbeit in der Uberwachung von Schmerztherapie und
Symptomkontrolle sowie in der palliativ-pflegerischen, psychosozialen und
spirituellen Betreuung.

Hospizdienste

Ambulante Hospizdienste arbeiten ehrenamtlich mit Sozialstationen oder anderen
Anbietern in Kooperation zusammen. Der ambulante Hospizdienst begleitet
Schwerkranke und Angehoérige in ihrer Auseinandersetzung mit Krankheit,
Schmerz, Abschied und Trauer. Sie vermitteln Ansprechpartner zu Fragen von
Schmerztherapie, bieten Beratung in sozialrechtlichen Dingen, haben jederzeit ein
offenes Ohr fir die N6te der Angehdrigen und stehen ihnen entlastend zur Seite.

Die ehrenamtlichen Hospizhelfer und Helferinnen werden geschult, in ihrem Tun
kontinuierlich begleitet und unterliegen der Schweigepflicht.
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3.2 Ubersicht Hospizdienste im Hochtaunuskreis

Ort

Stationar

Ambulant

Anschrift:

61348
Bad Homburg

Bad Homburger Hospiz Dienst e.V.
Paul-Ehrlich-Weg 4 a, Tel.: 06172/8686850, FAX:
06172/8686854, Internet: www.hospizdienst-bad-
homburg.de , E-Mail: info@hospizdienst-bad-
homburg.de

61348
Bad Homburg

Hospizpfarramt fur das ev. Dekanat Hochtaunus,
Helgard Kundiger, Heuchelheimer Str. 20, Tel.:
06172/308803, FAX: 06172/308837, E-Mail:
helgard.kuendiger@evangelisch-hochtaunus.de
Internet: evangelisch-hochtaunus.de

61348
Bad Homburg

Trauergesprachskreis Erloserkirche

Ingrid Rochlus, Dorotheenstr. 3, Tel.:
06172/21089, E-Mail: info@erloeserkirche-
badhomburg.de, Internet: www.erloeserkirche-
badhomburg.de

61348
Bad Homburg

Caritasverband Hochtaunus

Abtl. Alten —und Gesundheitshilfe
Maria Kraus, Dorotheenstraf3e 9-11,
Tel.: 06172/5976020

E-Mail: kraus@caritas-hochtaunus.de

61381
Friedrichsdorf

Hospizdienst Friedrichsdorf e.V.,
Professor-Wagner-Str. 3, Tel.: 06172/2850044,
FAX: 06172/2850045, E-Mail: Info@hospizdienst-
friedrichsdorf.de , Internet: www.hospizdienst-
friedrichsdorf.de

61476
Kronberg

Ambulante Hospizgruppe BETESDA

Cornelia Jung, Wilhelm-Bonn-Str. 5, Tel.:
06173/926312, E-Mail: jung@diakonie-
kronberg.de , Internet: www.diakonie-kronberg.de

61440
Oberursel/Ts.

Mobile Soziale Dienste — Hospizgruppe
Oberursel, Ansprechpartnerin: Frau Courbeaux-
Portugall (Mo. — Fr. von 9 — 13 Uhr),
Hohemarkstr. 24 b, Tel.-Nr.: 06171/6968420,
FAX: 06171/6968421, E-Mail: msd-
oberursel@caritas-hochtaunus.de , Internet:
www.caritas-hochtaunus.de

61389
Schmitten-
Niederreifenberg

Hospiz Arche Noah Hochtaunus zur Begleitung
Sterbender und Lebensbeistand e.V.,
Brunhildenstr. 14, Pflegedienstleitung Frau Ott,
Tel.: 06082/92480, FAX: 06082/924833

Ambulant 24 Stunden Notdienst

Ansprechpartner Frau Finger,

Handy: 0172/6768888

Offener Trauerkreis: Jeden 4. Dienstag im Monat
um 18.30 Uhr im Kath. Gemeindezentrum, Georg-
Pingler-Str. 26, 61462 Konigstein, Internet:
www.hospizgemeinschaft-arche-noah.de
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4. Beratungsstellen der Vereine, Verbande und
Kirchen

Die Beratung der Senioren beinhaltet unterschiedliche Bereiche und wird von freien
Tragern, Institutionen, privaten Anbietern und Kirchengemeinden angeboten. Dabei
kann es sich um reine Sachinformation zu verschiedenen Problemen und
Themenbereichen bis hin zum helfenden Gesprach handeln.

Welcher Gespréachspartner gewahlt wird, hangt von der individuellen Situation ab.
Dieser Wegweiser soll eine Unterstitzung sein und lhnen aufzeigen, wo und zu
welchem Problem eine Beratung maoglich ist.

1. Wohlfahrtsverbande

Wohlfahrtsverbande sind auf allen Gebieten sozialer Arbeit tatig und verfligen somit
auch fur altere Menschen uber ein breit gefachertes Angebot. Das reicht vom
Beratungsdienst bis hin zur ambulanten bzw. stationaren Behandlung.

Wohlfahrtsverbande, die im Hochtaunuskreis aktiv sind:

Arbeiterwohlfahrt

Kreisverband Hochtaunus
JacobistralRe 46, 61348 Bad Homburg
Tel: 06172/451511, Fax: 06172/458695
E-Mail: awo-hochtaunus@t-online.de

Arbeiterwohlfahrt Bad Homburg
Kirchplatz 1, 61352 Bad Homburg
Tel.: 06172/41480, Fax: 06172/482642
E-Mail: AWOOberEschbach@aol.com

Caritasverband fiir den Bezirk Hochtaunus
Dorotheenstral3e 9-11, 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172/59760-0

Deutsches Rotes Kreuz

Kreisverband Hochtaunus
Kaiser-Friedrich-Promenade 5-6, 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172/1295-0

Diakonisches Werk Hochtaunus

Heuchelheimer Stral3e 20, 61348 Bad Homburg

Tel.: 06172/308803, Fax: 06172/308837

E-Mail: dw@diakonie-htk.de, Internet: www.diakonie-htk.de

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Regionalverband Rhein-Main

Niederstedter Weg 11-13, 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172/856160, Fax: 069/366006-600
E-Mail: info@juh-rhein-main.de


mailto:dw@diakonie-htk.de
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Malteser Hilfsdienst gemeinnitzige GmbH

Audenstral3e 8, 61348 Bad Homburg

Tel.: 06172/20202, Fax: 06172/20560

E-Mail: hilfezentrale.mhd@t-online.de, Internet: www.malteser.de

Malteser Hilfsdienst gemeinnitzige GmbH

Bezirk Limburg, Kelkheimer Stral3e 32-34, 65779 Kelkheim
Tel.: 06195/9976-0, Fax: 06195/9976-26

Internet: www.malteser.de

Viele dieser Wohlfahrtsverbande unterhalten in den Stadten und Gemeinden des
Landkreises auch noch Ortsverbande und Betreuungsstellen.

2. Weitere Vereine und Verbande auf sozialem Gebiet

Neben den Tragern der freien Wohlfahrtspflege gibt es im Kreisgebiet eine
erhebliche Anzahl von Vereinen und Kirchengemeinden, die sich den Problemen
der alteren Mitburgerinnen und Mitbirger widmen.

Hier ein kurzer Uberblick zu einigen im Kreisgebiet ansassigen Vereinen und
Verbanden. Zusatzliche Informationen finden Sie auch im Vereinsregister auf der
Homepage des Landkreises (www.hochtaunuskreis.de) oder bei den Stadten und
Gemeinden. Diese bieten ebenfalls Beratung, HilfsmalBnhahmen und
Informationsmaterial an, wie zum Beispiel den Seniorenwegweiser der Stadt Bad
Homburg.

Sozialverband VdK

Ortsverband Bad Homburg v.d.H6he

Schone Aussicht 24, 61348 Bad Homburg

Tel. und Fax: 06172/279888, E-Mail: Ov-bad-homburg@vdk.de

Sozialverband VdK

Kreisverband Hochtaunus

HerrenhofstralRe 1, 61381 Friedrichsdorf

Tel.: 06172/23818, Fax 06172/138433

E-Mail: kv.hochtaunus@vdk.de , Internet: www.vdk.de/hessen-thueringen
Sprechstunden: freitags 10:00 — 12:00 Uhr

Cheshamer Str. 51 A (Taunus Residenz), 61381 Friedrichsdorf,

Sozialverband VdK

Ortsgruppe Kronberg

Erster Vorsitzender Michael Henritzi

Tel.: 06173/67955, Mobil: 0171/6394058

Sprechzeiten: Mo. von 10:00 — 13:00 Uhr in der Stadthalle Kronberg, Berliner Platz

Sozialverband VdK

Kreisverband Usingen

Ansprechpartner Frau Ute Langer
Hollerecke 12, 61389 Schmitten-Brombach
Tel.: 06084/2788, Fax: 06084/951773
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SoVD Sozialverband Deutschland
Kreisverband Hochtaunus
KastellstralRe 12, 63526 Erlensee, Tel.: 06183/8076773

SoVD Sozialverband Deutschland
Ortsverband Bad Homburg

Schone Aussicht 24, 61348 Bad Homburg
Tel. und Fax: 06172/24149

SoVD Sozialverband Deutschland
Ortsverband Oberursel

Im Rosengartchen 33, 61440 Oberursel
Tel. und Fax: 06171/21472

E-Mail: sovd.oberursel@arcor.de

Bund der Vertriebenen (BdV)

Kreisverband Hochtaunus e.V.

Schone Aussicht 24, 61348 Bad Homburg v.d.Hbhe

Tel. 06172/25553, Fax: 06172/807276

E-Mail: BdV-Hochtaunus@t-online.de , Internet: www.bdv-hochtaunus.de
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5. Burgerhilfe

Birgervereine oder Burgerhilfen haben sich den organisierten Austausch von
Hilfeleistungen nach dem Prinzip ,Zeit fur Zeit“ zur Aufgabe gemacht. Aktiv Tatige
erhalten fur eine Hilfeleistung Punkte, diese Gutschriften werden bei eigenem
Bedarf gegen andere Hilfen eingetauscht. Sie bieten gegenseitige Hilfeleistungen
unterschiedlichster Art, wie etwa Nachbarschaftshilfen, Erledigung von Eink&ufen,
Fahrdienste, Besuchsdienste zuhause, im Krankenhaus oder Altenheim, Begleitung
zu Arzten und Behorden, oder auch Hilfen bei der Kinderbetreuung.

Né&here Informationen bei den Vereinen:

Interaktiv — Generationen flireinander
Geschaftsstelle: Ebertstral3e 11, 61440 Oberursel
Tel.: 06171/25 587
interaktiv.oberursel@t-online.de
www.hochtaunus.net/interaktiv

Burgerselbsthilfe ,Silberdisteln“ Kronberg e.V.
Ansprechpartner:

Doris Schwefel, Kronberg, Tel.: 06173/1770

Anna Neske, Ortsteil Schénberg, Tel.: 06173/67592

Ingeborg Heilsberger, Stadtteil Oberhdchstadt, Tel: 06173/68842

Burger helfen Birgern

c/o Frau Zdeni Beck

Waldhohlstral3e 10, 61462 Konigstein
Tel.: 06174/7524, Fax: 06174/955792

Die Bricke

Burgerselbsthilfe

Hessenring 24, 61449 Steinbach

Tel.: 06171/981800 (Buro), Fax: 06171/981801
E-Mail: www.bruecke-steinbach@t-online.de

Wir Friedrichsdorfer - Burgerselbsthilfe e.V.

Auskinfte und Postanschrift:

Wir Friedrichsdorfer Burgerselbsthilfe e.V.

Kolberger Stral3e 7, 61381 Friedrichsdorf

& 06172 /737924 (Mo. bis Fr. 10.00 — 12.00 Uhr), Fax: 06172/137540
E-Mail: wirfriedrichsdorfer@t-online.de, Internet: www.wirfriedrichsdorfer.de
Buro-Offnungszeiten:

Dienstag und Donnerstag 10.00 — 12.00 Uhr

RingstralRe 5, 61381 Friedrichsdorf

Burgerhilfe Bad Homburg
GymnasiumstralRe 1 — 3, 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172/23335, E-Mail: buergerhilfehg@arcor.de
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Teil 1l B

1. Alten- und Pflegeheime

1.1. Was bietet die stationare Pflege

Wenn seniorengerechtes bzw. Betreutes Wohnen oder Tages- und Kurzzeitpflege
nicht mehr ausreichen, stehen den alteren Mitbirgerinnen und Mitblirgern
verschiedene Pflegeeinrichtungen zur Verfigung. Sie dienen der umfassenden
Pflege, Betreuung und Versorgung chronisch kranker oder dauernd
pflegebedirftiger alterer Menschen. Pflegeheime sind nach Bau, Ausstattung und
Personalbesetzung darauf ausgerichtet, verbliebene Krafte der Bewohner mit
arztlicher Hilfe und durch aktivierende Pflege zu erhalten. Die Seniorenpflegeheime
haben Vertrage mit den Pflegekassen abgeschlossen, so dass die stationaren
Leistungen von der Pflegeversicherung erbracht werden kénnen.
Grundvoraussetzung fur die Aufnahme in ein Seniorenpflegeheim ist das Vorliegen
von Pflegebedurftigkeit.

Mit dem Pflege-Weiterentwicklungsgesetz wurde die Moglichkeit geschaffen fir den
Verbraucher relevante Prifergebnisse durch den medizinischen Dienst der
Offentlichkeit zuganglich zu machen. Es werden Noten fir Pflegequalitat fur die
Pflegeheime vergeben. Die Ergebnisse der Qualitatsprifungen werden
veroffentlicht und kénnen unter www.pflegenoten.de abgefragt werden. Seit dem
01.12.2009 liegen die ersten Prifberichte vor

Die Anschriften der Seniorenwohnanlagen, Alten- und Pflegeheime und Wohnstifte
finden Sie nachfolgend und im Seniorenratgeber den Sie beim Hochtaunuskreis,
Burgerinfoservice, Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 5, 61352 Bad Homburg v. d. Hohe
oder Sie konnen diese Uber die Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und
Krankenhilfe erhalten. Jede Stadt und Gemeinde sowie die Pflegekassen kdnnen
Ihnen bei der Auswahl ebenfalls behilflich sein.

1.2 Finanzierung und Kosten

Die Kosten fir eine vollstationdre Pflege umfassen die pflegebedingten
Aufwendungen, Kosten fur Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten.
Die Pflegekasse zahlt nach den Richtlinien entsprechend:

ab 01.01.2010 ab 01.01.2012
Pflegestufe | 1.023,00 € 1.023,00 €
Pflegestufe Il 1.279,00 € 1.279,00 €
Pflegestufe Il 1.510,00 € 1.550,00 €
Harte- und 1.825,00 € 1.918,00 €
Ausnahmefalle

Nicht Ubernommen werden von der Pflegekasse die Kosten fur Unterkunft und
Verpflegung sowie Investitionskosten.


http://www.pflegenoten.de/
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Um Leistungen der Pflegeversicherung zu erhalten, ist es erforderlich, dass neben
den medizinischen Voraussetzungen auch eine Vorversicherungszeit von 2 Jahren
erfullt ist. Die Hohe der Leistungen richtet sich nach verschiedenen Pflegestufen.
Die Einstufung erfolgt nach Art, Dauer und Haufigkeit der Hilfe.

Es besteht die Mdglichkeit bei nicht ausreichendem Einkommen und Vermdgen
inklusive der Pflegekassenleistung einen Antrag auf Ubernahme der
Heimpflegekosten nach den Richtlinien des SGB XII zu stellen. Auskunft erteilt der
Hochtaunuskreis, Geschéaftsbereich Soziales, Leitstelle Frauen, Senioren,
Behinderte und Krankenhilfe, Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 5, 61352 Bad Homburg v.
d. Hohe, Tel.-Nr.: 06172/999-5411, 13, 14 und 15.

Sollten Sie Anspruch auf Leistungen der Kriegsopferfiirsorge haben

Das Recht auf Leistungen der Kriegsopferflrsorge gehort zum allgemeinen Versor-
gungsanspruch nach dem Bundesversorgungsgesetz. Die Kriegsopferfirsorge er-
ganzt nach dem anzuerkennenden, individuellen Bedarf die Rentenleistungen des
Versorgungsamtes und sichert so den angemessenen Lebensunterhalt der Kriegs-
beschadigten und Hinterbliebenen im Einzelfall.

Voraussetzungen sind ein durch Schadigung entstandener wirtschaftlicher Schaden
oder ein zur Bedarfsdeckung nicht ausreichendes eigenes Einkommen und
Vermogen.

Die wichtigsten Hilfen sind:

die Ubernahme von Heimunterbringungskosten

die erganzende Hilfe zum Lebensunterhalt,

die Erholungsbeihilfe,

die Hilfe zur Weiterfuhrung des Haushaltes, wenn wegen Krankheit oder
Alter eine selbstandige Haushaltsfuhrung nicht mehr méglich ist und

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Landeswohlfahrtsverband Hessen
Hauptfiirsorgestelle
-Kriegsopferfirsorge-
Regionalverwaltung Wiesbaden
Frankfurter Stralie 44

65189 Wiesbaden

@ 0611/ 156-0

Telefax: 0611 / 156-209
www.lwv-hessen.de
Hauptfuersorgestelle@Iwv-hessen.de


http://www.lwv-hessen.de/
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1.3 Stationare Einrichtungen im Hochtaunuskreis

Alten- und Pflegeheim StralRe PLZ Ort Telefon

Haus Luise Saarstr. 3 61350 |Bad Homburg 06172/3083-0

Flersheim-Stiftung Paul-Ehrlich-Weg 4 61348 |Bad Homburg 06172/9862-0

EVIM

Kurstift Kaiser-Friedrich- 06172/4090
Promenade 57

Mathilde-Zimmer-Stiftung Weinbergsweg 21 06172/42021

(Tatjana-Gerdes-Haus)

Rind’sches Blrgerstift Gymnasiumstr. 1 — 3 06172/891-0

Traute und Hans Kronberger Str. 5 61440 | Oberursel 06171/6304-20

Matthofer AWO

Agnes-Geering-Heim Hohemarkstr. 166 06171/21511

Haus Emmaus Ebertstr. 13 06171/6247-50

Altenwohn- und Pflegeheim | Hohemarkstr. 174 06171/9133-30

~Am Urselbach*

Aumiihlenresidenz Aumihlenstr. 1 a 06171/629-0

Oberursel

Haus Altkonig Altkonigstr. 5 06171/93800

Villa Margarethe LIndenstr. 26 06171/54496

Haus Dammwald Kolberger Str. 1 -3 |61381 |Friedrichsdorf |06172/7579-0

Alten- und Pflegeheim Kroh | Schulstr. 77 06175/93200

Seniorenstift Hohenwald Oberurseler Str. 73 61476 |Kronberg 06173/9390-0

(Hospital zum  Heiligen

Geist)

Seniorenstift Kronthal Im Kronthal 7 — 11 06173/9242-10

(Hospital zum  Heiligen

Geist)

Kaiserin-Friedrich-Haus Walter-Schwagen- 06173/92610

DRK scheidt-Str. 2

Rosenhof Kronberg Am weil3en Berg 7 06173/934450

Altkdnig-Stift Feldbergstr. 13 — 15 06173/310

Haus Raphael Forellenweg 3 61462 |Kdnigstein 06174/92690

Kortheuer-Haus Hattsteiner Allee 33 | 61250 |Usingen 06081/5842-0

EVIM

Usinger Senioren Bahnhofstr. 26 - 28 06081/444696

Adresse

Senioren-Wohnsitz Raiffeisenstr. 13 61267 |Neu-Anspach |06081/108-0

Hoch-Taunus-Stift

Alterswohnsitz Flicken Obernhainer Weg 21 (61273 |Wehrheim 06081/5012

Senioren-Park Roder Weg 12 61276 |Weilrod

Carpe Diem
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1.4 Heimaufsicht

Alle hessischen Heime werden von den Amtern fiir Versorgung und Soziales
(6rtliche Heimaufsicht) und dem Regierungsprasidium Giel3en Uberwacht. Hierbei
geht es um den Schutz der Wirde der Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen
der Altenhilfe vor Beeintrachtigungen. Die Heimaufsicht kontrolliert die Einhaltung
der gesetzlichen Richtlinien fur diese Einrichtungen im Hinblick auf die Versorgung
und die Pflege der Heimbewohner in Hessen.

Alle Personen kdnnen sich mit lhren Fragen oder ggf. mit Beschwerden direkt an
folgende Adresse schriftlich, telefonisch oder per E-Mail wenden.

Hessisches Landesamt fur Versorgung und Soziales
Abteilung Heimaufsicht

Walter-Moller-Platz 1

60439 Frankfurt

Tel.: 069/1567 — 1 oder 541 oder 543

E-Mail: post@havs-fra.hessen.de
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Teil 1l C

1. Formalitaten im Todesfall

— WIE SOLL WAS GEREGELT WERDEN -

Fur viele Personen, beziehungsweise unsere heutige Gesellschaft ist es ein
Problem uber den Tod zu reden. Dabei lassen sich im Vorfeld manche Probleme
aus dem Weg schaffen, wenn die Angehdrigen, andere vertraute Personen oder
der/die Betreuer wissen wie der letzte Wunsch eines jeden Menschen lautet. Es
empfiehlt sich daher eine Dokumentenmappe mit den wichtigsten Unterlagen und
Informationen zusammenzustellen. Natirlich nimmt es keinem die persoénliche
Trauer und den Schmerz ab. In diesen schweren Stunden missen verschiedene
notwendige Formalitaten erledigt werden, die Sie auch in Auftrag geben kdnnen.
Nachfolgend haben wir die wichtigsten Punkte fir Sie zusammengefasst:

- bei einem Sterbefall zu Hause ist der Arzt (Haus- oder Notarzt) zu rufen, der
den Totenschein ausstellt
- bei einem Sterbefall im Krankenhaus werden diese Unterlagen direkt dem
zustandigen Standesamt zugeleitet
- Bestattungsinstitut anrufen, damit folgendes veranlasst werden kann
o Uberfuihrung zum Friedhof
o Auswahl des Sarges und alles was dazu gehort
o ggf. Vollmacht fur Behdrdengénge erteilen
o Bestattungstermin, Erd- oder Feuerbestattung sowie Grabstatte
vereinbaren
o Traueranzeige, Karten besprechen und in Auftrag geben
- Pfarramt anrufen und Termin ausmachen, um die Beerdigung mit dem
Pfarrer oder Seelsorger zu besprechen
- die nachsten Familienangehdrigen, Freunde und Nachbarn benachrichtigen
- Standesamt der jeweiligen Stadt oder Gemeinde wegen des Sterbefalls
benachrichtigen (spatestens am folgenden Werktag). Es ist das Standesamt
zustandig wo der/die Person verstorben ist. Hier sind vorzulegen:
o Totenschein
Geburtsurkunde der/des Verstorbenen
Stammbuch oder Heiratsurkunde
Personalausweis oder Reisepass der/des Verstorbenen
gegebenenfalls Sterbeurkunde des Ehegatten (siehe Stammbuch)
oder ggf. Scheidungsurkunde
o Ausweis der/des Sterbefallanzeigenden

0 O O O

- Weitere wichtige Dinge:
o Ambulanter Pflegedienst, Sozialstation, Gemeindeschwester und
Hausarzt entsprechend informieren
o Kundigung aller laufender Vertrage, Zeitungen und anderes
Banken und Sparkassen benachrichtigen
o Schriftliche Mitteilung oder gegebenenfalls Fotokopie der
Sterbeurkunde an den Rentenversicherungstrager, Krankenkasse,
Versicherungen und Sterbegeldkasse

O
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o Arbeitgeber bzw. Firma benachrichtigen wo der/die Verstorbene
zuletzt gearbeitet hat oder evtl. eine Betriebsrente bezogen hat
o Vereine, Verbande, Organisationen benachrichtigen

Nach Vorlage des Totenschein und der Sterbeurkunde kann beim Nachlassgericht
der Erbschein beantragt werden.

Die Dokumentenmappe

Personliche Unterlagen und Papiere sind schwer zu ersetzen. Deshalb ist es
wichtig, diese Ubersichtlich in einer so genannten Dokumentenmappe an einem
festen Platz aufzubewahren. So kdnnen Sie jederzeit bei Beh6rdengangen und in
einem Notfall darauf zurlickgreifen.

Folgende Unterlagen sollten in dieser Mappe sein:

Adressen usw. der nachsten Angehdrigen
Arbeitsvertrage

Ernennungsurkunden

Geburtsurkunde

Heiratsurkunde

Rentenbescheide mit entsprechenden Anpassungsmitteilungen
Schuldurkunden
Sozialversicherungsunterlagen
Sparbicher

Stammbuch

Testament

Versicherungspolicen

Wertpapiere

Zeugnisse

Das Testament

Die beste Form der Vorsorge - um sicherzustellen, dass Ihr Nachlass in Ihrem
Sinne geregelt wird - ist das Testament. Zu unterscheiden ist das 6ffentliche und
das eigenhandige Testament.

Das offentliche Testament kénnen Sie nur vor einem Notar errichten, der lhnen
dann auch den entsprechenden fachlichen Rat erteilt. Das Testament wird beim
Amtsgericht hinterlegt. Zweifel tber Formulierungen und Echtheit gibt es in diesem
Fall nicht.

Das eigenhandige Testament koénnen Sie jederzeit selbst und ohne Kosten
errichten: Es muss jedoch eigenhéndig handschriftlich geschrieben sein. Die
Benutzung der Schreibmaschine oder des Computers macht das Testament
ungultig. Zudem muss es mit vollem Namen unterschrieben sein. Es sollten Datum
und Ort der Niederschrift angegeben werden. Um zu verhindern, dass das
Testament verloren geht, hinterlegen Sie es am besten beim Amtsgericht.
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Leitfaden

Nachdem lhnen die allgemeinen Informationen zur ambulanten und stationaren
Pflege vielleicht schon bei Ihrer Entscheidungsfindung weitergeholfen haben,
schlagen wir vor, dass Sie jetzt die nachfolgende Checkliste ausfillen und den
benotigten Bedarf fur sich feststellen. Diese Checkliste dient dazu lhnen die
Maglichkeit zu er6éffnen, abzuklaren, ob Sie sich fur eine ambulante oder stationare
Pflege entscheiden wollen.

Punkt 1

Checkliste zur Beurteilung des vorhandenen
Bedarfs

Kann ich nach Hause zuriick? Wie ist meine Wohnung
beschaffen?

Ist mein zu Hause behindertengerecht? Bendétige ich Pflegehilfsmittel?
(Eingang, Treppen, Schwellen, Tiren, Badezimmer kann ich diese ggf.
auch mit einem Rollstuhl benutzen)? Nahere Information siehe Teil Il A
Punkt 1.4.

Wer nimmt meine Interessen wahr, wenn ich es krankheitsbedingt,
selber nicht mehr kann?

Vor allem soll dies eine Person meines Vertrauens sein. Habe ich eine
Vorsorgevollmacht und ist diese zwingend notwendig? Nahere
Informationen siehe Teil Il A Punkt 1.10.
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Zu meiner  sozialen Situation.  Wer kann mir im
hauswirtschaftlichen Bereich helfen oder bendtige ich Essen auf
Radern?

(Einkaufen, Kochen, Putzen, Waschen, etc), Néhere Informationen
siehe Teil Ill Punkt 4 u. 5.

Wer begleitet mich zu Arzten, Behorden, aber auch zu privaten
Veranstaltungen?

Nahere Informationen siehe Teil Il Punkt 4 u. 5.

Wie finde ich Uberhaupt geeignetes Pflegepersonal fir die Pflege
in meinen eigenen 4 Wanden?

Nahere Informationen siehe Teil Il Punkt 2

Erhalte ich hausliche Kranken-/Behandlungspflege?

Durchfiihrung von arztlichen Verordnungen, Korperpflege, Anziehen,
Mobilisation
N&here Informationen siehe Teil Il A und Teil Il Punkt 4 u. 5

Habe ich weiterhin soziale Kontakte oder vereinsame ich?

Gibt es vor Ort Freizeitveranstaltungen, Seniorentreffs,
Begegnungsstatten? Nahere Informationen unter Teil Il A Punkt 1.7
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Ist im Notfall sofort Hilfe da?

Haus-Notruf-System, nahere Informationen siehe Teil Il A Punkt 1.6
und Teil Il Punkt 5

Welche Hilfen kann ich aufgrund meiner Behinderung beantragen?

Blindengeld, Rundfunkgebulhren, Telefon, Schwerbehindertenausweis,

Was, wenn ich nicht mehr nach Hause kann?

Ist ein Pflegeheim oder eine andere Wohnform das Richtige fir mich.
Nahere Informationen siehe Teil Il A Punkt 2 bis 2.2 oder Teil Il B Punkt
1. bis 1.4 oder Teil Il A Punkt 3

Persdnliche und wichtige Dinge die fir mich zu klaren sind?
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Persodnliche Notizen:

Ergebnis:

[]

Entscheidung fir ambulante Pflege:

[]

Entscheidung fir stationare Pflege:

Von lhnen zu veranlassende Schritte:

Sollten Sie sich fur die ambulante Pflegeform entschieden haben, schlagen wir
folgende Schritte vor, mit denen Sie Ihre Entscheidung konkretisieren kénnen.

1. Feststellung des aus lhrer Sicht bendétigten Hilfe- und Pflegebedarfs anhand
des beigefligten Fragebogens (siehe Teil lll Punkt 2)

2. Abklarung des arztlich festgestellten Pflegebedarfs (Pflegestufe ?)

3. Abklarung der Finanzierung mit der Pflegekasse / Sozialhilfetrager

4. Wichtige Punkte fur die Auswahl eines geeigneten Pflegedienstes anhand
des beigefligten Fragebogens (siehe Teil lll Punkt 3) festlegen

5. Leistungsverzeichnis der ambulanten Pflegedienste durchschauen und

anhand der Gesamtubersicht im Teil Il Punkt 4 sowie des
Anschriftenverzeichnis im Teil Il Punkt 5 den ambulanten Pflegedienst
auswéahlen

6. Abschluss des Pflegevertrages

Sollten Sie sich fir die stationdre Pflege entschieden haben, dann schlagen wir
folgende Schritte vor, mit denen Sie Ihre Entscheidung konkretisieren kdnnen.

1. Abklarung des arztlich festgestellten Pflegebedarfs (Pflegestufe ?)

2. Auswahl bzw. Entscheidung tber einen geeigneten Heimpflegeplatz anhand
der beigeftigten Liste (siehe Teil Il B Punkt 1.3) treffen

3. Abklarung der Finanzierung mit der Heimleitung, Pflegekasse /
Sozialhilfetrager

4. Evtl. Betreuung der pers. Rechte beantragen oder entsprechende Vollmacht
ausstellen (siehe Teil Il A Punkt 1.8)

5. Abschluss eines Pflegevertrages mit dem Alten- und Pflegeheim
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Punkt 2:

Fragebogen spezieller Hilfs- und Pflegebedarf flir die ambulante
Pflege

Dieser Fragebogen dient lhnen als Anregung dazu um festzustellen, welche Hilfen
werden benétigt und wie hoch ist der tagliche bzw. wdchentlich Zeitaufwand.

Unser Tipp:

Fullen Sie diesen Fragebogen aus, bevor die Eingruppierung durch den
medizinischen Dienst vorgenommen wird, damit Sie wissen auf welche Punkte sie
den medizinischen Dienst aufmerksam machen mussen.

<
§| Ec | EcS fB%
Hilfebedarf bei(m) £c|e5 | £5c|£35| 2%
c| %8| % | sfcs | sEs| EE
5| 25| L8| 52| 528 | c=2
Sl z|28 |22 | Re8 | Nes| 2=
Waschen/Koérperpflege
Ganzkoérperwasche 20-25
Teilwasche Oberkorper 8-10
Teilwdsche Unterkorper 12-15
Teilw. Hande/Gesicht 1-2
Duschen 15-20
Baden 20-25
Zahnpflege 5
Kammen 1-3
Rasieren 5-10
Blasen-/Darmentleerung
Wasserlassen 2-3
Nach Wasserlassen 4-6
Windelwechseln
Stuhlgang 3-6
Nach Stuhlgang Windelwechsel 7-10
Wechsel von kleinen Vorlagen 1-2
Entleerung/Wechsel von 2-3
Urinbeutel /Toilettenstuhl
Entleerung/Wechsel 3-4
von Stromabeutel
Erndhrung
Mundgerechte Zubereitung der 2-3
Nahrung (ohne kochen)
Nahrungsaufnahme (futtern) 15-20
Nahrungsaufnahme 15-20
(Sonderkost)
Mobilitat
Aufstehen/Schlafengehen 1-2
Umlagern 2-3
Gehen -
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Hilfebedarf bei(m)

Zeitaufwand
in Minuten

taglich
Zeitaufwand

Ja

Nein

Wie oft
taglich

Wie oft
wochentlich
in Minuten
wochentlich
Richtwerte

in Min. taglich

Stehen (Transfer) 1

Treppensteigen -

Verlassen/Wiederaufsuchen -
der Wohnung

An-und Auskleiden

Ankleiden gesamt 8-10

Ankleiden teilweise 5-6
Ober-/Unterkorper

Auskleiden gesamt 4-6

Auskil. teilw. 2-3
Ober/Unterkorper

Hauswirtschaft

Einkaufen -

Kochen .

Spulen -

Reinigung der Wohnung -

Beheizen der Wohnung -

Kleidung/Wéasche wechseln -
und waschen
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Punkt 3
Checkliste zur Auswahl der ambulanten Pflegedienste

Welcher Pflegedienst ist der Richtige?

Diese Fragen sollen Ihnen bei der Auswahl des ambulanten Pflegedienstes
behilflich sein. Natirlich kann es auch sein, dass sich manche Dinge von selbst
klaren oder im alltaglichen Leben als selbstverstandlich mit einflie3en.

Allgemeine Fragen

Ja
Nein

Erster telefonischer Kontakt

Wurde gleich ein kompetenter Ansprechpartner erreicht?

Sind schriftliche Informationen vorhanden und werden mir diese
zugesandt?

Erfolgt ein kostenloses Informationsgesprach zu Hause oder bei dem
Pflegedienst?

Werden die Winsche, Bedirfnisse und Vorstellungen erfragt?

Welche Fremdsprachen werden von dem Pflegedienst und dem
Personal angeboten?

Bei Erstbesuch bzw. persdnliche Beratung:

War die Information umfassend, kompetent und wurde
Informationsmaterial Gberreicht?

Inwieweit werden Angehdrige in die Planung der Pflege mit
einbezogen?

Werden die Wiinsche, Bedurfnisse und Vorstellungen beriicksichtigt?

Wurde auf alle Hilfeleistungen hingewiesen, die bendtigt werden?

Wourden weitere Informationen die durch dritte erfolgen mitgeteilt und
Informationsmaterial vorgelegt?

Wie sieht die Hilfe an Wochenenden, Feiertagen, Urlaub und
Krankheit aus?

Wie viele Pflegekrafte betreuen die zu Pflegende Person?

Ist ein Not oder Bereitschaftsdienst sowie eine Sterbebegleitung oder
Hospiz vorhanden?

Sind meine persoénlichen Lebensgewohnheiten bertcksichtigt oder
muss alles neu geplant werden?

Wer fuhrt die Pflegedokumentation?

Bekomme ich einen Kostenvoranschlag tber die Hilfen die ich
bendtige beziehungsweise wer beantragt diese Leistungen?

Wird ein schriftlicher Pflegevertrag abgeschlossen und wer
unterschreibt Ihn?
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Allgemeine Fragen

Ja

Nein

Kindigung und Auslésung des Vertrages wurden bertcksichtigt?

Habe ich Bedenkzeit den Vertrag in Ruhe zu Gberprifen und ist
diese Auswahl im Falle einer schnell eintretenden Pflege tUberhaupt
maoglich?

Leistung nach Abschluss des Pflegevertrages

Gibt es festes Pflegepersonal und wie oft ist der Wechsel?

Ist die zupflegende Person mit dem Pflegepersonal einverstanden?

Besteht die Mdglichkeit, dass das Pflegepersonal meine Sprache
spricht und diese Person mich regelmafiig betreut?

Kdnnen Winsche geaul3ert und erfullt werden?

Bekommen Sie rechtzeitig tiber jede Anderung Bescheid?

Werden alle Méglichkeiten der Pflege bertcksichtigt?

Gibt es Pflegekurse bzw. eine Anleitung vom Pflegepersonal fur die
Angehorigen?

Wird der soziale Kontakt durch den Ambulanten Pflegedienst zu
anderen Gruppen vermittelt?

Werde ich in meinem personlichen Umfeld akzeptiert und werden die
Veranderungen mit Ihnen und allen Beteiligten besprochen?

Ist die Herausgabe des Hausschussel notwendig und wird hierdurch
kein Missbrauch betrieben?

Ist die Abrechnung des Pflegedienstes ubersichtlich und kann diese
nachvollzogen werden?

Habe ich vorher eine Liste tiber die Preise und Leistungen erhalten,
so dass ich diese klar nachvollziehen kann?

Ist ein kompetentes Gesprach zwischen dem Pflegedienst, der
Pflegekasse und des oder der zu pflegenden Person und deren
Angehorigen erfolgt?

Erhalte ich eine Durchschrift der Abrechnung die fuir die Pflegekasse
vorgesehen ist?
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Punkt 4

Leistungsverzeichnis der ambulanten Pflegedienste und der
unterstitzenden sonstigen Hilfen im Hochtaunuskreis

Im folgenden Teil Il Punkt 4 finden Sie eine Ubersicht tiber die Leistungsangebote
der im Hochtaunuskreis ansassigen Pflegedienste sowie die unterstitzenden
sonstigen Hilfen geordnet nach Stadten und Gemeinden. Um eine Ubersichtlichkeit
zu wahren, haben wir den ambulanten Pflegediensten und den unterstitzenden
sonstigen Hilfen Nummern zugeordnet.

Suchen Sie im ersten Schritt ihnren Wohnort oder den Ort, der ihrem Wohnort am
nachsten ist. Im zweiten Schritt suchen Sie die Leistungsarten aus, die Sie
bendtigen. Z.B. Sie wohnen in Bad Homburg und benétigen Behandlungspflege,
hauswirtschaftliche Dienste und Hausnotruf. Die Pflegedienste fir Bad Homburg
und Behandlungspflege sind mit den Nummern: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 24,
32, 33, 34 versehen. Hauswirtschaftliche Dienste bieten die Nummern:1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 24, 32, 33, 34 an und Hausnotruf wird vorgehalten von: 1, 2,
4,5,6,7,8, 15, 16, 18, 24, 32, 33, 34.

Um zu erfahren, welche ambulanten Pflegedienste sich jetzt hinter diesen
ausgewahlten Nummern verbergen, missen Sie nun im dritten Schritt Teil Il Punkt
5 aufschlagen und finden dann die jeweiligen dazugehdrigen Pflegedienste.

Wenn Sie mochten, kénnen Sie sich aber auch erst in Teil Il Punkt 5 einen
Pflegedienst aussuchen, notieren sich seinen Namen und seine Nummer und
kbnnen dann nachschlagen, welche Leistungsangebote dieser ambulante
Pflegedienst vorhalt.

Nach dieser Vorgehensweise kénnen Sie den Pflegedienst ermitteln, den Sie fir
Ihre anhand der Checkliste festgestellten Bedurfnisse benotigen.

Eine Gewahr fir die Vollstandigkeit der Auflistung und die Richtigkeit der Angaben wird nicht
Ubernommen. Die Reihenfolge der Auflistungen erfolgt alphabetisch. Mit der Nennung eines
Pflegedienstes ist keine Wertung verbunden.

Wie jede Zusammenstellung lauft auch diese Gefahr bei Drucklegung schon im Adressenteil
Uberholt zu sein.

Die aktuellsten Daten kénnen Sie entweder auf unserer Internetseite

www.hochtaunuskreis.de einsehen oder aber telefonisch bei den Stadten oder Gemeinden bzw. den
Pflegediensten erfragen.

Auskunfte kénnen Sie auch bei der Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
erhalten: Frau Elke Engmann, Di.-Do. 8-16.00, Telefon 06172 / 999-5410,

oder Frau Judith Quabius, Mo-Do. 8-12.30 Uhr, Telefon 06172 / 999-5416,

Fax: 06172/999-9812 oder per E-Mail

unter elke.engmann@hochtaunuskreis.de oder judith.quabius@hochtaunuskreis.de


http://www.hochtaunuskreis.de/
mailto:elke.engmann@hochtaunuskreis.de
mailto:judith.quabius@hochtaunuskreis.de

Teil Il Nr. 4

Gesamtibersicht der ambulanten Pflegedienste des Hochtaunuskreises

Bad Homburg Friedrichsdorf Glashitten Gravenwiesbach | Kdnigstein Kronberg

1,2,4,6,7,8,11,14,15,16, 2,4,8,14,15,16,17, 2,10,12,19,24,28, |2,10,12,13,22,24,31,
Grundpflege 21.24.32.33.34 21.24.34 10,19,23,28 23,28,34,35,37 38 32,33,38
Behandlungspflege 1,2,4,7,8,11,14,15,16,21,24, | 2,4,8,14,15,16,17, 10,19.23.28 23.28.34.35,37 2,10,12,19,24,28, |2,10,12,13,22,24,31,

32,33,34

21,24,34

38

32,33,38

Hauswirtschaftliche
Dienste

1,2,3,4,5,6,7,8,11,14,15,21,
24,32,33,34

2,4,5,8,14,15,16,17
21,24,34

5,10,19,20,23,28

5,23,28,34,35,37

2,5,10,12,19,20,
24,28,38

2,5,10,12,13,22,24,
31,32,33,38

Beratung und

1,2,3,4,5,6,7,8,11,14,15,16,

2,4,5,8,14,15,16,17

5,10,19,20,23,28

5,23,28,34,35,37

2,5,10,12,19,20,

2,5,10,12,13,22,24,

Betreuung 21.24.32.33.34 21.24.34 24,2838 31.32,33.38
Angebot von 2456,7811,14.1518212|2.4,5814,1517,18|5.10,18.19.20, |5,18,23.28,34.35, | 2.512,18.19,20, |2.5,12.13,18,24.32,
Pflegekursen 4.32.33.34 21 24,34 2328 37 24.28.38 38

Essen auf Radern 1.45,6,815,183233,34 |458,1518,34 4510,18,20,23 |4218.23.34.35 | /5101820 4,5,10,18,22.32,33

37

Hausnotruf

1,2,4,5,6,7,8,15,16,18,21,24
32,33,34

2,4,5,8,15,16,17,18
21,24,34

4,5,10,18,23

4,5,18,23,34,35,
37

2,4,5,10,18,24,38

2,4,5,10,18,22,24,32,

33,38

Fahrdienst/Begleitung

1,2,3,4,5,6,8,15,16,18,21,32
33,34

2,4,5,8,15,16,18,21
34

5,10,18,20,23,28

5,18,23,28,34,35,
37

2,5,10,18,20,28

2,5,10,13,18,22,32,
33

Besuchdienste/
Nachbarschaftshilfe

2,4,5,6,7,8,15,18,32,33,34

2,4,5,8,15,17,18,34

5,19,18,20,23,28

5,18,23,28,34,35,
37

2,5,18,19,20,28

2,5,13,22,31,32,33

Demenzkranke 4,7,14,16,26,32,33 4,14,16,26 10,2326,28  |23,26,28,37 10,26,28 4,10,22,26,32,33
1,2,4,56,7,811,14,1521, |24,5,8,14,15,17,21 4,5,23,26,3435, 2,4,5,12,13,22,24,26,

Fremdsprachen 24.26.,32.33,34 24.26.34 4,5,20,23,26 37 2,4,5,12,20,24,26 313233

Sonstiges 1245714,151621,24.32,124514.15162L, | 4 5102308  |45,232834,37 |2,4,5,10,24,28,38 | 252 10:13.22.24.31,

33,34

24,34

32,33,38
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Fortsetzung

Gesamtibersicht der ambulanten Pflegedienste des Hochtaunuskreises

Neu-Anspach Oberursel Schmitten Steinbach Usingen Wehrheim Weilrod
Grundpflege 23,28,34,35,37 5'34’8’15'21’24’27’32’ 10,23,24,28,34,37 :23’2121322'24'31' 23,28,34,35,37 23,28,34,36,37 9,23,28,34,37
Behandlungspflege |23,28,34,35,37 20021 2420.92,1102324,28.34.37 | 5552220 12328343537 (232834,36.37  |9,23,28,34,37

Hauswirtschaftliche
Dienste

5,23,28,34,35,37

2,4,5,8,15,21,24,25,
27,32,33

5,10,23,24,28,34,37

2,5,13,22,24,31
32,33,

5,23,28,34,35,37

5,23,28,34,36,37

5,9,23,28,34,37

Beratung und
Betreuung

5,23,28,34,35,37

2,4,5,8,15,21,24,27,
32,33

5,10,23,24,28,34,37

2,5,13,22,24,31
32,33

5,23,28,34,35,37

5,23,28,34,36,37

5,9,23,28,34,37

Angebot von
Pflegekursen

5,18,23,28,34,35,37

2,4,5,8,15,18,21,24,
27,32,33

5,10,18,23,24,28,34,
37

2,5,13,18,24,32
33

5,18,23,28,34,35,
37

5,18,23,28,34,37

5,9,18,23,28,34,
37

Essen auf Radern

4,5,18,23,34,35,37

4,5,8,15,18,32,33

4,5,10,18,23,24,34,
37

4,5,18,22,32,33

4,5,18,23,34,35,37

4,5,18,23,34,36,
37

4,5,9,18,23,34,37

Hausnotruf

4,5,18,23,34,35,37

2,4,5,8,15,18,21,24,
32,33

4,5,10,18,23,24,34,
37

2,4,5,18,22,24,
32,33

4,5,18,23,34,35,37

4,5,18,23,34,36,
37

4,5,9,18,23,34,37

Fahrdienst/
Begleitung

5,18,23,28,34,35,37

2,4,5,8,15,18,21,24,
25,27,32,33

5,10,18,23,28,30,34,
37

2,5,13,18,22,32
33

5,18,23,28,34,35,
37

5,18,23,2834,37

5,9,18,23,28,34,
37

Besuchdienste/
Nachbarschaftshilfe

5,18,23,28,34,35,37

2,4,5,8,15,18,24,25,
27,32, 33

5,18,23,28,30,34,37

2,5,13,18,22,31
32,33

5,18,23,28,34,35,
37

5,18,23,28,34,37

5,18,23,28,34,37

Demenzkranke 23,26,28,37 4,26,32,33 5,10,23,26,28,37 22,26,32,33 23,26,28,37 23,26,28, 37 9,23,26,28,37
2,4,5,8,15,21,24,25, |4,5,23,24,26,30,34, |2,4,5,13,22,24, 4,5,23,26,34,36,
Fremdsprachen 4,5,23,26,34,35,37 26.27,32.33 37 26.31,32,33 4,5,23,26,34,35,37 37 4,5,9,23,26,37
. 2,4,5,8,15,21,24,25, |4,5,10,23,24,28,30, |2,4,5,13,22,
Sonstiges 4,5,23,28,34,37 26.27.32.33 3437 24.31.32.33 4,5,23,28,34,37 4,5,23,28, 34,37 |4,5,9,23,28,34,37

_GV_
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Punkt 5

Anschriften der ambulanten Pflegedienste
im Hochtaunuskreis

Nachfolgend haben wir die Adressen der ambulanten Pflegedienste im
Hochtaunuskreis erstellt. Diese haben wir erst nach Ortschaften und dann
alphabetisch geordnet.

1. Ambulante Dienste am Schlosspark GmbH
Vor dem Untertor 2, 61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: 06172/900850, FAX: 06172/900851
E-Mail: gudrun.devrient@ambulantediensde.schlosspark.net
Fremdsprachen: Franzosisch, Englisch

2. Ambulanter Pflegedienst VERA GmbH
Kolpingstr. 18 a, 61350 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: 06172/3800481
Fremdsprachen: Russisch, Englisch, Lettisch, Ukrainisch,
Italienisch, Hebraisch

3. Caritasverband Besuchs- und Betreuungsdienst
Dorotheenstr. 9 - 11, 61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: 06172/59760-0, FAX: 06172/5976029
Internet: www.caritas-hochtaunus.de

4. Deutsches Rotes Kreuz
Kaiser-Friedrich-Promenade 5, 61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: 06172/1295030
Internet: www.drk-hochtaunus.de
Fremdsprachen: Spanisch, Russisch, Englisch

5. Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.v.H., Regionalverband Rhein-Main
Niederstedter Weg 11 — 13, 61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: 06172/856158, FAX: 06172/856159
E-Mail: info@juh-rhein-main.de , Internet: www.juh-rhein-main.de
Fremdsprachen: Englisch, Kroatisch, Persisch

6. Malteser Hilfsdienst GmbH Hilfezentrale
Audenstral3e 8, 61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: 06172/20202 und 20590, FAX: 06172/20560
E-Mail: Hilfezentrale. MHD @t-online.de
Fremdsprachen: Italienisch

7. Okumenische Sozialstation
Heuchelheimer Str. 20, 61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: 06172/308802, FAX: 06172/308825
www.oekumenische-sozialstation-hg.de
Fremdsprachen: Serbisch


mailto:gudrun.devrient@ambulantediensde.schlosspark.net
http://www.caritas-hochtaunus.de/

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Rind’sches Burgerstift Ambulante Dienste gGmbH
Gymnasiumstr. 1 — 3, 61348 Bad Homburg v.d.H.

Tel.: 06172/891650, FAX: 06172/891670

E-Mail: info@rindsches-buergerstift.de

Internet: www.rindsches-buergerstift.de
Fremdsprachen: spanisch, tirkisch, ruménisch, englisch

Cura Sana Pflegedienste Bad Camberg GGmbH

Limburger Str. 39, 65520 Bad Camberg

Tel.: 06434/907740 FAX: 06434/9077429

E-Mail: info@curasana-pflege.de , Internet: www.curasana-pflege.de
Fremdsprachen: Kroatisch, Russisch

Weilrod nur Ortsteil Hasselbach

Pflegestation Schwester Barbara

Robert-Stolz-Str. 1, 65812 Bad Soden

Tel.: 06196/568666, FAX: 06196/5618667

Schmitten nur Nieder- und Oberreifenberg, Seelenberg

Ambulanter Pflegedienst ,Soleo*

Frankfurter Str. 70, 61118 Bad Vibel

Tel.: 06101/825566, FAX: 06101/8255

E-Mail: info@pflegedienst-soleo.de , Internet: www.pflegedienst-soleo.de
Fremdsprachen: Serbisch, Kroatisch, Bosnisch

Bad Homburg nur den Ortsteil Obererlenbach

Ambulanter Pflegedienst ,Lilie“

Pfarrer-Reuter-Weg 1, 65817 Eppstein

Tel.: 06198/587649, FAX: 576803

E-Mail: info@pflegedienst.lilie.de , Internet: www.pflegedienst.lilie.de
Fremdsprachen: Polnisch, Kroatisch, Bosnisch

Ambulanter Pflegedienst Ambrella

Unterortstr. 34, 65760 Eschborn

Tel.: 06196/5929059, FAX: 06196/5929058
Fremdsprachen: Slowenisch, Kroatisch, Englisch, Russisch

Ambulanter Alten- und Krankenpflegedienst Sibylle Crone
Hardtwaldallee 2 a, 61381 Friedrichsdorf

Tel.: 06172/767950, FAX: 06172/767951

E-Mail: info@pflegeteam-crone.de

Internet: www.pflegeteam-crone.de

Fremdsprachen: Mundart, Englisch, Spanisch, Franzdsisch, Schwedisch

Gabys ambulanter Pflegedienst

Dieselstr. 1, 61381 Friedrichsdorf

Tel.: 06007/917950, FAX: 06007/917960
E-mail: gab.manfred@t-online.de
Fremdsprachen: Englisch, Turkisch, Polnisch


mailto:info@rindsches-buergerstift.de
mailto:info@curasana-pflege.de
mailto:info@pflegedienst-soleo.de
mailto:info@pflegedienst-soleo.de
mailto:info@pflegedienst.lilie.de
http://www.pflegedienst.lilie.de/
mailto:info@pflegeteam-crone.de
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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. Medax GmbH
Bahnstr. 2, 61381 Friedrichsdorf
Tel.: 06172/685906, FAX: 06172/733617
Internet: www.medax-pflegedienst.de

Okumenische Diakoniestation

Cheshamer Str. 51, 61381 Friedrichsdorf
Tel.: 06172/5988300, FAX: 06172/59883030
Internet: www.diakoniefriedrichsdorf.de
Fremdsprachen: Turkisch

Malteser Hilfsdienst Bezirk Taunus/Westerwald
Kelkheimer Str. 32 - 34, 65779 Kelkheim-Fischbach
Tel.: 06195/911119, FAX: 06195/911118

E-Mail: Hilfezentrale. MHD @t-online.de

Caritas-Sozialstation

Georg-Pingler-Str. 29, 61462 Konigstein

Tel.: 06174/22664, 06174/25007

E-Mail: sst-koenigstein@caritas-hochtaunus.de

Caritas Mobiler Sozialer Dienst

Georg-Pingler-Str. 29, 61462 Konigstein

Tel.: 06174/1225, FAX: 06174/25007

E-Mail: msd-koenigstein@cartias-hochtaunus.de
Glashutten nur Schlo3born, Fremdsprachen: Englisch

Ambulanter Pflegedienst Fortuna e.K.
Hugenottenstr. 62, 61381 Friedrichsdorf
Tel.: 06172/2654311

Fremdsprachen: Spanisch, Turkisch

Okumenische Diakoniestation Kronberg und Steinbach
Wilhelm-Bonn-Str. 5, 61476 Kronberg

Tel.: 06173/92630, FAX: 06713/926316

Internet: www.diakonie-kronberg.de

Fremdsprachen: Englisch, Franzdsisch, Ungarisch, Kroatisch,
Polnisch, Russisch,

Ev. Diakoniestation Usinger Land

Siemensstr. 13, 61267 Neu-Anspach

Tel.: 06081/94260, FAX: 06081/942627

E-Mail: info@diakonie-usingerland.de , Internet: www.diakonie-usingerland.de
Glashutten nur Glashutten und Oberems

Besko Intensiv Ambulante Krankenpflege
Taunusstr. 19,61440 Oberursel/Ts.

Tel. 06171/706853,FAX: 06171/706854
Internet: www.besko.de

Fremdsprachen: Kroatisch, Russisch, Albanisch


mailto:Hilfezentrale.MHD@t-online.de
mailto:msd-koenigstein@cartias-hochtaunus.de
mailto:info@diakonie-usingerland.de
http://www.diakonie-usingerland.de/

25.

26.

27.

28.

30.

31.

32.

33.
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Caritas Mobile Soziale Dienste

Hohemarkstr. 24 b ,61440 Oberursel/Ts.

Tel.: 06171/696840, FAX: 06171/696821

E-Mail: sst-oberursel@caritas-hochtaunus.de

Internet: www.caritas.oberursel.de , Fremdsprachen: Englisch

Caritas Mobile Soziale Dienste Lichtblicke

Hohemarkstr. 24 b , 61440 Oberursel/Ts.

Tel.: 06171/696840, FAX: 06171/6968421

E-Mail: sst-oberursel@caritas-hochtaunus.de

Internet: www.caritas.oberursel.de

Fremdsprachen: Englisch, Polnisch, Afghanisch, Franzésisch, Portugiesisch.
Slowenisch, Kongolesisch, Philippinisch

Caritas-Diakonie-Sozialstation fur ambulante Pflege- und Hilfsdienste
Hohemarkstr. 24 b, 61440 Oberursel/Ts.

Tel.: 06171/6968840, FAX: 06171/686921

E-Mail: sst-oberursel@caritas-hochtaunus.de

Internet: www.caritas.oberursel.de

Fremdsprachen: Englisch

Ambulantes Pflegeteam Sandra Lederer
Feldwies 10, 61389 Schmitten

Tel.: 06084/949140,FAX: 06084/949139
E-Mail: sandra.lederer@t-online.de
Internet: www.pflegeteam.lederer.de

~SILBERGRAU" soziales Netzwerk Schmitten e.V.
Ansprechpartnerin: Frau Uta Domes

Forsthausstr. 12 ¢, 61389 Schmitten

Tel.: 06084/2956, Fahrdienst/Begleitung erfolgt gelegentlich
und muss vorher angemeldet werden

Fremdsprachen: Englisch

Mobiles Pflegeteam Schwalbach

Feldstr. 8, 65824 Schwalbach

Tel.: 06196/8834599, FAX: 06196/8834598
Fremdsprachen: Polnisch, Kroatisch, Englisch

Ambulanter Pflegedienst Ute Sam

Bornhohl 23, 61449 Steinbach

Tel.: 06171/982303, FAX: 06171/982304

E-Mail: guenther.sam@t-online.de
Fremdsprachen: Turkisch, Ungarisch, Ruméanisch

Elsholz — Pflegedienst

Wiesenstr. 6, 61449 Steinbach

Tel.: 06171/979919, FAX: 06171/979918
E-Mail: Elsholz.Pflegedienst@arcor.de
Fremdsprachen: Polnisch, Englisch, Russisch


mailto:sst-oberursel@caritas-hochtaunus.de
http://www.caritas.oberursel.de/
mailto:sst-oberursel@caritas-hochtaunus.de
http://www.caritas.oberursel.de/
mailto:sst-oberursel@caritas-hochtaunus.de
http://www.caritas.oberursel.de/
mailto:sandra.lederer@t-online.de
http://www.pflegeteam.lederer.de/
mailto:guenther.sam@t-online.de

34.

35.

36.

37.

38.

—54—

Cura Sana Pflegedienste Usingen gGmbH
Mozartstr. 5, 61250 Usingen

Tel.: 06081/443880, FAX: 06434/9077429
E-Mail: info@curasana-usingen.de
Internet: www.curasana-pflege.de
Fremdsprachen: Kroatisch, Russisch

Pflegedienst Rahn & Freitag GmbH
Untergasse 2, 35647 Waldsolms
Tel.:06085/98910, FAX: 06085/98918
E-Mail: pflegedienst@rahn-und-freitag.de
Internet: www.rahn-und-freitag.de
Fremdsprachen: Turkisch, Russisch

Ev. Diakoniestation

Oranienstr. 8 a, 61273 Wehrheim

Tel. 06081/958900, FAX: 06081/958902
E-Mail: diakoniestationwehrheim@t-online.de
Fremdsprachen: Englisch, Polnisch

Ambulante Krankenpflege —Pflege zu Hause-, Marion Wiegand
Birkenweg 1 - 3, 61276 Weilrod,

Tel. 06083/910655, FAX: 06083/910657

Hattsteiner Allee 17, 61250 Usingen,

Tel.: 06081/442013, FAX: 06081/443157

E-Mail: info@krankenpflege-wiegand.de

Internet: www.krankenpflege-wiegand.de

Fremdsprachen: Spanisch, Englisch, Russisch

Pflegedienst Peukert

Rodersteinweg 14, 65719 Hofheim

Tel.: 06192/8077577, FAX: 06192/8077578
E-Mail: info@pflegedienst-peukert.de


mailto:info@curasana-usingen.de
http://www.curasana-pflege.de/
mailto:pflegedienst@rahn-und-freitag.de
mailto:diakoniestationwehrheim@t-online.de
http://www.krankenpflege-wiegand.de/
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Teil IV
Weiterfihrende Informationen, Literatur

Folgende Broschiren konnen Sie kostenlos bei den verschiedenen Adressen
anfordern:

Seniorenwegweiser

Wohnformen im Alter

Demenz-Wegweiser

Pflegestutzpunkt

Hochtaunuskreis, Birgerinfoservice,
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 61352 Bad Homburg v.d.H., Tel.-Nr. 06172/999-0

- Betreuungsrecht
Empfehlungen und Adressen
ISBN 3-89277-259-2

Hessisches Ministerium der Justiz,

Referat fur Presse- und Offentlichkeitsarbeit,
Luisenstr. 13, 65185 Wiesbaden

Internet: http://www.hmdj.hessen.de Infomaterial

- Patientenverfiigung
Leiden, Krankheit, Sterben — Wie bestimme ich, was medizinisch
unternommen werden soll, wenn ich entscheidungsunfahig bin?

- Patientenrechte in Deutschland
Bestell-nr.: BMG-G-07014

- Betreuungsrecht
Muster Vollmacht des Bundesministerium der Justiz unter folgendem Link:
http://www.bmj.bund.de/files/-/3331/Vorsorgevollmacht _November_2009-3.pdf

- Erben und Vererben
ISBN 0177-1663

Bundesministerium der Justiz,

Referat fiir Presse- und Offentlichkeitsarbeit, 11015 Berlin,

Publikationsbestellung unter: www.bmj.bund.de/publikationen oder
Publikationsversand der Bundesregierung, Postfach 481009, 18132 Rostock

- Steuerwegweiser fir Menschen mit Behinderung
- Steuerwegweiser fur den Ruhestand

Hessisches Ministerium der Finanzen, Referat Offentlichkeitsarbeit


http://www.bmj.bund.de/publikationen
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Friedrich-Ebert-Allee 8, 65185 Wiesbaden, Tel-Nr.: 0611/32-0, Fax: 0611/32-2433
Internet; www.hmdf.hessen.de — Steuerhinweise —, E-Mail:
presse@hmdf.hessen.de

- Ratgeber Pflege: Alles was Sie zur Pflege wissen miissen
Bestellnr.: BMG-P-07055

- Pflegen Zuhause
Ratgeber fur hausliche Pflege, Bestellnr.: BMG-P-G502

- Pflegebedurftig. Was nun?, Bestellnr.: BMG-P-07053

Bundesministerium fur Gesundheit, Publikationsversand der Bundesregierung,
Postfach 481009, 181832 Rostock, Tel.-Nr. : 01805/778090, FAX: 01805/778094, E-
Mail: publikationen@bundesregierung.de

- Pflegebedurftig — Was ist zu tun?

- Wie wir im Alter leben wollen
Seniorenpolitische Grundsatze und Leitlinien der Hessischen
Landesregierung, ISBN Nr: 3-89277-199-5

- Betreutes Wohnen im Alter
Fachliche, bauliche und rechtliche Anforderungen an Wohnanlagen des

Betreuten Wohnens in Hessen
- Pflege zu Hause aktiv gestalten
- Wegweiser fur Menschen mit Behinderung

Hessisches Sozialministerium, Referat Offentlichkeitsarbeit, Dostojewskistr. 4, 65187
Wiesbaden, www.sozialministerium.hessen.de

- lhre Rechte als Heimbewohnerinnen und Heimbewohner
- Ambulant betreute Wohngemeinschaften fir demenziell erkrankte Menschen

Bundesministerium fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Glinkastr. 24, 10117 Berlin, Tel.: 03018/555-0, FAX: 03018/555-4400
E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de Internet: www.bmfsfj.de

- Das Wichtigste Uber die Alzheimer-Krankheit
Ein kompakter Ratgeber

- Band 2: Alzheimer — was kann ich tun?
Erste Hilfen flr Betroffene

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., Friedrichstr. 236,10969 Berlin, Tel.:
030/25937950, FAX: 030/2593795 — 29, E-Mail: info@deutsche-alzheimer.de |,
Internet: www.deutsche-alzheimer.de



http://www.deutsche-alzheimer.de/
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Tell V

Impressum

Fur weitere Anregungen oder Verbesserungsvorschlage zu unserem
Kurziberblick bei Eintreten eines Pflegefalles sind wir als

Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe,
Landratsamt Hochtaunuskreis,

Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 61352 Bad Homburg,

Telefon 06172/999-5410 Fr. Engmann, Di.-Do. 8.00-16.00 Uhr,
oder 06172/999-5416 Fr. Quabius, Mo.-Do. 8.00-12.30 Uhr,
Fax: 06172/999-9812,

dankbar.

Eine Gewahr fur die Vollstandigkeit der Auflistung und fur die Richtigkeit der
Angaben in dieser Broschire vom Hochtaunuskreis wird von Seiten des
Herausgebers nicht tbernommen, da sich standig Anderungen ergeben.

Die Reihenfolge der Auflistungen erfolgte alphabetisch und stellt keine
Wertung dar.

Anderungswiinsche, Anregungen und Erganzungen fur die nachste Auflage
dieser Broschure nimmt das zustandige Amt gerne entgegen. Titel,
Umschlaggestaltung sowie die Art der Anordnung des Inhaltes sind zugunsten
des jeweiligen Inhabers dieser Rechte urheberrechtlich geschitzt.

Nachdruck, Reproduktion, gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm,
Datenerfassung, Datentrager oder Online nur mit schriftlicher Genehmigung
des Herausgebers.

Herausgeber: Hochtaunuskreis
Der Kreisausschuss
Geschaftsbereich Soziales
Leitstelle Frauen, Senioren, Behinderte und Krankenhilfe
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg vor der H6he
Tel.-Nr.: 06172/9990
Fax: 06172/9999812
Internet: www.hochtaunuskreis.de

Verantwortlich: Ulrich Krebs, Landrat des Hochtaunuskreises
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